






S T A T I S T I S C H E  A N G A B E N  

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) nach dem Stande 

vom 31.12.1980        67.612 
vom  31.12.1981        67.605 
vom 31.12.1982        67.269 
vom  31.12.1983        66.713 
vom  31.12.1984        66.258 
vom 31.12.1985        66.403 
vom 31.12.1986        66.660 
vom 31.12.1987        65.918 
vom  31.12.1988        66.809 
vom 31.12.1989        67.803 
vom 31.12.1990        70.074 
vom 31.12.1991        70.970 
vom 31.12.1992        71.756 
vom  31.12.1993        72.109 
vom 31.12.1994        72.607 
vom 31.12.1995        73.343 
vom  31.12.1996        73.593 
vom  31.12.1997        73.820 
vom  31.12.1998        73.837 
vom  31.12.1999        73.788 
vom  31.12.2000        73.695 
vom 31.12.2001        73.771 
vom 31.12.2002        74.122 
vom 31.12.2003        73.880 
vom  31.12.2004        73.648 
vom  31.12.2005        73.508 
vom  31.12.2006        73.707 
vom  31.12.2007        73.583 
vom  31.12.2008        73.368 
vom  31.12.2009        73.003 
vom 31.12.2010        72.758 
vom 31.12.2011        72.646 
vom 31.12.2012        72.534 
vom 31.12.2013        72.364 
vom 31.12.2014        73.586 
vom 31.12.2015        74.817 
vom 31.12.2016        73.899 
vom 31.12.2017        74.353 
vom 31.12.2018        74.388 



Das Gebiet der Stadt Detmold umfasst eine Fläche von         129,39 qkm 

ZAHL DER ORTSTEILE         27 

Namen: Barkhausen, Bentrup, Berlebeck, Brokhausen, Detmold-Nord, 
  Detmold-Süd, Diestelbruch, Hakedahl, Heidenoldendorf, 
  Heiligenkirchen, Hiddesen, Hornoldendorf, Jerxen-Orbke, Klüt, 
  Loßbruch, Mosebeck, Niederschönhagen, Nienhagen, Niewald, 
  Oberschönhagen, Oettern-Bremke, Pivitsheide VH, Pivitsheide VL, 
  Remmighausen, Schönemark, Spork-Eichholz und Vahlhausen 

S C H U L E N  U N D  S C H Ü L E R :   (Schuljahr 2018/2019) S t a n d   10/2018 

        

11 Grundschulen           mit  2.599 Schülern 
  1 Hauptschule           mit     234 Schülern 
  2  Realschulen            mit  1.320 Schülern 
  3 Gymnasien            mit  2.382 Schülern 
  1 Schule für Lernbehinderte         mit     289 Schülern 
  1  Gesamtschule           mit   1.061 Schülern 

K I N D E R G Ä R T E N :       S t a n d:  A u g u s t  2 0 1 9

In den Kindertagesstätten werden insgesamt 355 Plätze (davon 88 Plätze für 
Kinder unter 3 Jahren) angeboten. 

davon: 

    0 Plätze mit 25 Betreuungsstunden 
169 Plätze mit 35 Betreuungsstunden 
186 Plätze mit 45 Betreuungsstunden 



O F F E N E  G A N Z T A G S S C H U L E :       S t a n d:  A u g u s t  2 0 1 9

In 12 Grundschulen werden insgesamt 1.575 Plätze sowie an einer 
Förderschule 24 Plätze angeboten: 

175 Plätze Bachschule 
400 Plätze Weerth-Schule 
125 Plätze GS Heiligenkirchen 
175 Plätze Kusselbergschule 
  75 Plätze GS Jerxen-Orbke 
100  Plätze GS Heidenoldendorf 

125 Plätze GS Hiddesen 
125 Plätze Hasselbachschule 
  50 Plätze  Remmighausen  
                   (vorher Weeretalschule) 
100 Plätze Freiligrathschule 
  50 Plätze Oetternbachschule  
                  Standort Klüt 
  75 Plätze GS Diestelbruch 
  24 Plätze Gustav-Heinemann-Schule 

S T R A S S E N :              S t a n d :  J u n i  2 0 1 9

Bundesstraßen          2,493 km   
Landesstraßen        22,682 km   
Kreisstraßen          4,430 km   
Gemeindestraßen               309,607 km   
Wirtschaftswege        55,257 km 

R A D W E G E :             S t a n d :  A u g u s t  2 0 1 9

Länge der Radwege insgesamt:   70,290 km 

B R Ü C K E N:           126 Stck 

K A N A L I S A T I O N :            S t a n d :  J u n i  2 0 1 9

Kanäle:  

 insgesamt: 667,603 km 
     
 Schmutzwasserkanäle 260,801 km 
 Regenwasserkanäle 244,300 km
 Mischwasser 73,699 km 
 Druckentwässerungsnetze 41,433 km 

Transportdruckleitungen                   47,371 km

Schachtbauwerke   18.541 Stck. 

Sonderbauwerke    749 Stck. 



G E W Ä S S E R :          S t a n d :  J u n i  2 0 1 9

Gewässer: Gewässernetz insgesamt    255,50 km 
 davon verrohrte Gewässer 36,00 km 



- Entwurf - 
Haushaltssatzung der Stadt Detmold  

für die Haushaltsjahre  2 0 2 0 und 2 0 2 1  

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Det-
mold mit Beschluss vom                folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

                                                                                 2020                             2021 

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf                           241.709.673   246.635.650 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf               241.625.440 246.569.212 

im Finanzplan mit dem 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
laufenden Verwaltungstätigkeit auf                    228.160.640 233.722.872 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
laufenden Verwaltungstätigkeit auf                    226.514.071 228.730.447 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf                                        16.331.362 16.312.616 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf                                        38.801.623 34.312.405 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf                                   27.155.368 20.757.575 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf                                  16.719.607 15.450.086 

festgesetzt. 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 
                                                                                  2020                                2021 

                                                                           21.945.761                17.547.489 
festgesetzt. 



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

                                                                                 2021                                    2022 

                                                                           28.180.000                    31.721.000 
festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf  
                                                                          2020                                           2021 

                                                                    55.000.000                          55.000.000 
festgesetzt. 

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 
2021 wie folgt festgesetzt: 
                                                                               2020                                        2021   
1.  Grundsteuer: 

1.1 für die land- und forst- 
wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  207 v.H.                                  207 v.H. 

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf  540 v.H.                                  540 v.H.

2.  Gewerbesteuer:
auf  446 v.H.                                  446 v.H.

Aufgrund der vom Rat am 19.12.2018 beschlossenen Satzung über die Festsetzung 
der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 (He-
besatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v.g. Steuersätze lediglich de-
klaratorische Bedeutung. 



§ 7 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie  
Verpflichtungsermächtigungen    

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzli-
cher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheb-

lich, wenn sie mindestens 25.000  betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind 
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000  überschreiten, davon aus-
genommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibun-
gen im Rahmen des Jahresabschlusses. 

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die im Zusammenhang mit  
- dem Jahresabschluss oder  
- der Umsetzung des NKF oder  
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder 
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen  

- bei Strukturänderungen der Verwaltung oder 
- im Bereich der Personalwirtschaft  

erforderlich werden.  

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 GO NRW, 
die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzu-
sehen, wenn sie im Einzelfall mehr als 150.000  betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als 
erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000  betragen. 

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungser-
mächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. 
Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 .

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten 

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Erträge 
und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, in-

terne Leistungsverrechnungen etc.) 

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß 
§ 21 Absatz 2 KomHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Auf-
träge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 



Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kosten-
rechnenden Einrichtungen werden je Fachbereich zu gesonderten Budgets verbun-
den. 
Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-
gen für die Haushaltsführung verbindlich. 

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das 
„Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“.  

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden 
gem. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der 
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf 
nicht überschritten werden. 

§ 9 

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen 

Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplä-
nen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 250.000 Euro festgelegt. 

§ 10

Stellenplan 

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk: 

kw.-Vermerk:  Die Stelle entfällt beim Ausscheiden 
des Stelleninhabers. 

ku.-Vermerk:  Die Stelle ist nach Ausscheiden des 
Stelleninhabers umzuwandeln. 

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten 
können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigten-
gruppe besetzt werden. 

Detmold, 10.09.2019                                                                     Detmold, 10.09.2019 

aufgestellt:                                                                                     bestätigt: 

   gez. Hilker                                                                                         gez. Heller 
 ( Kämmerer )                                                                                      ( Bürgermeister ) 







































V O R B E R I C H T 

zum 

Entwurf des 

Haushaltsplanes 2020/2021 



    Seite 

1. Vorbemerkungen 30 

2.  Gesetzliche Grundlagen 32 

3.  Jahresabschluss 33 

3.1 Entwurf des Jahresabschlusses 2018 33 
3.2 Auswirkungen aus Vorjahren 38 

4.  Strategische Handlungsfelder und Zielsetzungen 39 
der Stadt Detmold 

5. Haushaltsplanung 2020/2021 42 
5.1  Ergebnisplan 42 
5.1.1 Ergebnisplan 42 
5.1.2 Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019  45 
5.1.3 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und  
         der Allgemeinen Rücklage 46 
5.1.4 Planungsgrundlagen der zentralen Finanzen 48 
5.1.5 Planungsgrundlagen für den Personalaufwand 60 
5.1.6 Übersicht über konsumtive Instandsetzungs- und 

Erhaltungsmaßnahmen 69 
5.1.7 Neue konsumtive Maßnahmen/Projekte 2021 72 

5.2  Finanzplan 73 
5.2.1 Finanzplan 73 
5.2.2 Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 75 
5.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes 75 
5.2.4 Investitionsschwerpunkte in 2020 79 
5.2.5 Investitionsschwerpunkte in 2021 81 
5.2.6 Neue investive Maßnahmen/Projekte 2021 83 

5.3  Entwicklungen der Gebührenhaushalte 85 

5.4  Betriebe gewerblicher Art 85 

6.  Überblick über die Kredit- und Schuldenentwicklung 
(Investitions- und Liquiditätskredite) 87 

6.1 Kreditaufnahmeentwicklung 87 
6.2 Entwicklung der Schulden 88 



    Seite 

7. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt      89 
Detmold an Unternehmen des privaten Rechts 

7.1 DetCon GmbH 89 
7.1.1 Stadtwerke Detmold GmbH 90 
7.1.2 Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH 91 
7.1.3 Detmolder Stadthallen GmbH 92 
7.1.4 Gewerbe- und Innovationszentrum Lippe-Detmold  

(GILDE) GmbH 92 
7.1.5 Detmolder Abwasser (DTA) GmbH 93 
7.1.6 Detmolder Gesellschaft für Stadtentwicklung GmbH 93 
7.2 Volkshochschule Detmold-Lemgo (VHS Detmold-Lemgo) 

Anstalt öffentlichen Rechts 94 
7.3 Sonstige Beteiligungen 94 
7.4 Kommunale Wohnungsgenossenschaft Britensiedlung i.G. 95 

8.  Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) 97 

8.1 Allgemeines 97 
8.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF 97 
8.2.1 Bilanz 98 
8.2.2 Ergebnisrechnung 99 
8.2.3 Finanzrechnung 100 
8.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen 100 

9. Struktur und Erläuterungen zum Ergebnisplan  
und Finanzplan 101 



1. Vorbemerkungen 

 Der vorliegende Haushaltsentwurf wurde als Doppelhaushalt für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021 erstellt. 

 Beide Planjahre weisen eine leichte Überdeckung von rd. 0,1 Mio. EUR aus. 

 Veränderungen bei den Steuersätzen sind nicht vorgesehen.  

 Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich nach 2018 auch für 2019 ein höheres 
Aufkommen als geplant ab. Für den Haushaltsentwurf 2020 wurde ein nied-
riger Ansatz i.H.v. 49,0 Mio. EUR und für 2021 mit eine 3,8%ige Steigerung 
gemäß den Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 51,9 Mio. EUR 
eingeplant. 

 Positiv wirkt sich die Abschaffung der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur 
Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit aus. Gegenüber 2019 kommt es 
insgesamt zu einer Einsparung von 3,0 Mio. EUR. 

 Bei den Schlüsselzuweisungen kommt es zu einer reduzierten Einnahme 
von 0,5 Mio. EUR, was v.a. auf die überdurchschnittliche Steuerentwicklung 
in Detmold zurückzuführen ist. Die Umsetzung der nächsten Stufe der An-
passung der Berechnungsfaktoren wurde vorerst vom Land verschoben. 

 Bei dem Anteil an der Einkommensteuer wird nach der Mai-Steuerschätzung 
mit Mehr-Erträgen von fast 1,1 Mio. EUR gerechnet. 

 Auf Basis der ersten Informationen des Kreies zur Haushaltsplanung wurde 
ein Aufkommen i.H.v. 49,9 Mio. EUR eingeplant. Für das Jahr 2021 wurde 
dieser Ansatz mit einer Steigerung von 2,5% fortgeschrieben, was einen 
Planwert von 51,1 Mio. EUR bedeutet. Hierin enthalten ist eine Umfinanzie-
rung der Bundsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Die Zuweisung an 
den Kreis fällt insgesamt um 4,3 Mio. EUR geringer aus. Im Gegenzug er-
hält die Stadt Detmold ab 2019 einen erhöhten Umsatzsteueranteil, was 
aber zu eine Deckungslücke von rd. 0,3 Mio. EUR im städtischen Haushalt 
führt. 

 Der Personalaufwand erhöht sich in 2021 um insgesamt 3,0 Mio. EUR. Ne-
ben den Steigerungen aus den Tarifabschlüssen sowie der neuen Entgelt-
ordnung (+1,6 Mio. EUR) wurden auch Mehrbedarfe für gesetzlich neue 
Aufgaben/ Aufgabenausweitung berücksichtigt (+0,9 Mio. EUR). Daneben 
musste der Basiswert um den in 2019 unterfinanzierten Betrag i.H.v. rd. 0,5 
Mio. EUR erhöht werden. Für 2021 umfassen die tariflichen Mehraufwen-
dungen 2,2 Mio. EUR, neue Aufgaben 0,6 Mio. EUR bei gleichzeitiger Ein-
sparung von 0,2 Mio. EUR im Zusammenhang mit Altersteilzeitfällen. 

 Die Umsetzung des neuen Kinderbildungsgesetzes belastet den städtischen 
Haushalt mit rd. 1,0 Mio. EUR. Zum Sommer 2021 werden mit der Fertig-
stellung des Neubaus der KiTa Britensiedlung die Kapazitäten erweitert.



An Investitionen werden in 2020 rd. 38,8 Mio. EUR berücksichtigt, die sich auf 
folgende Bereiche aufteilen:

- 18,6 Mio.EUR für Tiefbaumaßnahmen,
- 3,1Mio.EUR für Schulen,
- 2,0Mio.EUR für Ankauf/Entwicklung v. Teilen der ehem. Britensiedlung, 
- 2,0 Mio. EUR für den sozialen Wohnungsbau,
- 1,8Mio. EUR für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Britensiedlung,
- 1,5Mio.EUR für den Neubau der Feuerwache Nord, 
- 0,6Mio.EUR fürdenIII.und IV. Bauabschnitt der Stadthalle Detmold,
- 1,2Mio.EUR für weitere Immobilien,  
- 4,8Mio.EUR für den Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens,  
- 1,4 Mio. EUR für den Erwerb von Finanzanlagen sowie
- 1,8Mio. EUR für Baulandmobilisierung und den Erwerb von Grundstücken.  

In 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 34,3 Mio. EUR eingeplant, welche 
sich auf die nachstehenden Bereiche aufteilen: 

- 18,5 Mio.EUR für Tiefbaumaßnahmen,
- 0,8Mio.EUR für Schulen,
- 2,0Mio.EUR für Ankauf/Entwicklung v. Teilen der ehem. Britensiedlung,
- 1,9Mio.EUR für den Bau des Multi-Modal-Hub Lustgarten,
- 1,5Mio.EUR für den Neubau der Feuerwache Nord,
- 1,0Mio.EUR den sozialen Wohnungsbau sowie
- 1,0 Mio. EUR für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Britensiedlung,
- 0,8Mio.EUR fürdieUmsetzungdeskommunalenKlimaschutzes,
- 0,7Mio.EUR für weitere Immobilien,
- 4,1Mio.EUR für den Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
- 0,8Mio.EUR für den Erwerb von Finanzanlagen sowie
- 1,2Mio.EUR für Baulandmobilisierung und den Erwerb von Grundstücken. 

Änderungen und zeitliche Verschiebungen der aufgeführten Investitionen 
können sich je nach politischer Beschlusslage noch ergeben. 

 Die Nettoneuverschuldung für Investitionskredite steigt in 2020 um 8,2 Mio. 
EUR und in 2021 um 3,6 Mio. EUR, wobei bereits unterstellt wird, dass nur 
rd. 90% der veranschlagten Investitionen zur Auszahlung kommen. Darin 
enthalten ist für 2020 ein Betrag i.H.v. 0,3 Mio. EUR aus dem Landespro-
gramm „Gute Schule 2020“ für investive Maßnahmen in Schulen.

 Die Tilgungsleistungen wurden an die fortschreitende Kreditentwicklung an-
gepasst. Gegenüber 2019 ist der Ansatz für 2020 um rd. 0,7 Mio. EUR und 
für 2021 um weitere 0,6 Mio. EUR erhöht worden, was letztlich über zusätz-
liche Kassenkredite zu finanzieren ist.

 Die Kassenkredite erhöhen sich bei Umsetzung aller Planungen in 2020 um 
10,4 Mio. EUR und in 2021 um 7,7 Mio. EUR. Darin enthalten ist für 2020 
ein Betrag i.H.v. rd. 1,2 Mio. EUR aus dem Landesprogramm „Gute Schule 
2020“ zur Teilfinanzierung von konsumtiven Maßnahmen in Schulen. 



2. Gesetzliche Grundlagen 

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2020/2021 wurde nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung (GO) und der Kommunalhaushaltsverord-
nung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Letztere ist zum 
01. Januar 2019 in Kraft getreten und ersetzt die alte Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO).  

DemHaushaltsplan ist ein Vorbericht als Anlage beizufügen (§1Abs.2Ziff.1 
KomHVO). Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts-
planes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind 
anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- 
undFinanzdatendarzustellen.

Der Haushalt basiert auf den Regelungen des NKF. NKF steht für „Neues 
Kommunales Finanzmanagement“ und bezeichnet die in der Privatwirt-
schaft bewährte doppelte Buchführung oder Doppik unter Beachtung von 
kommunalen Besonderheiten.  

Nähere Einzelheiten zu der Systematik des NKF mit den drei Komponenten
Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz werden in der 
Anlage zu diesem Vorbericht im Kapitel 8 (S. 97f.) erläutert. 



3. Jahresabschluss  

3.1 Entwurf des Jahresabschlusses 2018 

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Detmold zum 31.12.2018 
wurde am 09.07.2019 vom Kämmerer der Stadt Detmold aufgestellt. Mit
gleichem Datum wurde dieser vom Bürgermeister bestätigt. Die Einbrin-
gung des Entwurfs in den Rat der Stadt Detmold erfolgte in der Ratssit-
zung vom 11.07.2019. Hier wurde der Entwurf vom Rat zur Kenntnis 
genommen und zur weiteren Beratung an den Rechnungsprüfungs-
ausschuss verwiesen. Eine Beschlussfassung durch die genannten 
Gremien steht derzeit noch aus.  

DieErgebnisrechnung2018schließtmiteinempositivenErgebnis inHöhe
von10.587.350,12EURab.DieHaushaltssatzung2018 sahein positives 
Ergebnis in Höhe von 251.126,00 EUR vor. Das Ergebnis hat sich damit 
um10.336.224,12EURgegenüberderHaushaltsplanungverbessert. 

Der Netto-Bedarf an Kassenkrediten hat sich zum Jahresende 2018
gegenüber dem Vorjahr von 19,5 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR verringert. 
Im Gegensatz zu der Haushaltsplanung 2018, bei der noch von einem 
Anstieg von 7,4 Mio. EUR ausgegangen worden war, ist eine Verbesse-
rungvon20,5 Mio.EURzu verzeichnen. 

Der Schuldenstand aus langfristigen Verbindlichkeiten für Investitionen 
ist in 2018 von 159,4 Mio.EURum6,2Mio.EURauf165,6Mio.EURange-
stiegen. Der Haushaltsplan 2018 sah noch eine Steigerung um 15,8 Mio. 
EUR vor. Damit fiel der Anstieg der Nettoneuverschuldung in 2018 um 
9,6 Mio.EURgeringeraus. 

Insgesamt ist die Gesamtverschuldung (netto) der Stadt Detmold in 2018 
um6,9Mio.EURgesunken und liegt damit bei 172,0 Mio. EUR.  

Nachfolgend sind die Ergebnis- und die Finanzrechnung 2018 sowie die
Bilanzzum31.12.2018beigefügt. 



Stadt Detmold -Ergebnisrechnung 2018 



Stadt Detmold -Finanzrechnung 2018 







3.2 Auswirkungen aus Vorjahren 

Der Ressourcenverbrauch aus dem Anlagevermögen wird durch die sich erge-
benden Abschreibungen als Aufwand im Ergebnisplan berücksichtigt. Zur (Teil-) 
Finanzierung stehen hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhal-
tene Zuwendungen und Beiträge gegenüber.  
Durch die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung führt die 
Durchführung dieser Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Darstellung 
im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan haben sie keine Auswirkung mehr.  
Gleiches gilt für vertragliche Verpflichtungen, die einem Zuschuss entsprechen 
und die die Stadt Detmold vor dem Haushaltsjahr 2020 eingegangen ist.  



4. Strategische Handlungsfelder und Zielsetzungen der  
    Stadt Detmold 
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Die Stadt Detmold hat auf sieben strategischen Handlungsfeldern Ziele für ihr 
Handeln in eine systematische Darstellung gebracht. Die darin genannten Ziele 
sind nicht neu, sondern entsprechen den in Detmold bereits weitgehend geleb-
ten Handlungsmaximen. 

Diese Ziele dienen der Orientierung für zukünftige Haushaltsplanberatungen. 
Sie sind nicht statisch, sondern insbesondere in den Unterzielen der jeweiligen 
gesellschaftlichen Entwicklung in Detmold anzupassen. 

Ergänzt und konkretisiert werden diese strategischen Ziele in den Fach-
bereichen. Der Zielkatalog wird vervollständigt durch die Ziele in den Produk-
ten mit ihren jeweiligen Leistungen und Kennzahlen.  

Zur Zeit findet ein Prozess statt, die Ziele zukünftig mit der Nachhaltigkeits-
strategie für Nordrhein-Westfalen abzustimmen. Die Stadt Detmold nimmt 
dafür an dem Projekt „Global nachhaltige Kommune in NRW“ teil. 



5. Haushaltsplanung 2020/2021 

5.1 Ergebnisplan 

5.1.1 Ergebnisplan 

Das Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt
der Planung und der Bewirtschaftung, wobei der Fokus auf den Werteverzehr 
von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie den Zuwachs an Vermögenswer-
ten (Ressourcenaufkommen) gelegt wird. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur 
eines Gesamtergebnisplanes (gemäß Muster zur GO und KomHVO) sowie  
nähere Erläuterungen der einzelnen Positionen sind in der Anlage „Struktur und 
Erläuterungen zum Ergebnisplan und Finanzplan“ (S. 101ff.) zum Vorbericht 
dargestellt.  

Das folgende Schaubild zeigt den Ergebnisplan der Stadt Detmold für die 
Haushaltsjahre 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 2024. 







5.1.2 Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 

Insgesamt verbessert sich das planmäßige Ergebnis im Vergleich zum 
Haushaltsplan 2019 um 164 T EUR. Wies der Haushalt 2019 noch eine 
Unterdeckung in Höhe von 80 T EUR aus, so besteht im Haushalt 2020 
eine Überdeckung von 84 T EUR. 

Folgende wesentliche Faktoren sind hierfür verantwortlich: 

Haushaltsverschlechterungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2019: 
- 3,0 Mio. EUR Personalaufwand  
- 2,1 Mio. EUR Allgmeine Kreisumlage 
- 1,0 Mio. EUR Kindertageseinrichtungen (ohne Personalaufw.) 
- 1,2 Mio. EUR Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“ 
- 0,5 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen 
- 0,7 Mio. EUR Sonstige Verschlechterungen 

Haushaltsverbesserungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2019: 
+ 3,0 Mio. EUR Gewerbesteuer (brutto) 
+ 2,8 Mio. EUR Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ 
+ 1,1 Mio. EUR Anteil an der Einkommensteuer 
+ 1,1 Mio. EUR Anteil an der Umsatzsteuer 
+ 0,7 Mio. EUR Zinsaufwand 

+ 0,2 Mio. EUR Gesamtveränderung 



5.1.3 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen  
         Rücklage 

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstech-
nisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion 
eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie wurde ein-
malig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Überschüsse oder 
Fehlbeträge aus künftigen Ergebnisrechnungen verändern den Bestand der 
Ausgleichsrücklage sowohl positiv als auch negativ.  

Der Jahresabschluss 2016 wies einen Jahresüberschuss in der Ergebnis-
rechnung in Höhe von 70.604,46 EUR aus. Nach Beschluss des Rates vom 
13.12.2017 wurde dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt. 

Nach dem Jahresabschlusses 2017 ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe 
von 3.259.633,64 EUR. Der Rat hat beschlossen, diesen Betrag der Aus-
gleichsrücklage zuzuführen. 

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist einen Jahresüberschuss 
i.H.v. 10.587.350,12 EUR aus. Dem Rat wird empfohlen, diesen Betrag der 
Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Beschuss ist für den 18.12.2019 geplant. 

In den Jahren 2016 bis 2018 hat sich die Ausgleichsrücklage damit wie folgt 
entwickelt: 

Die Haushaltssatzung 2019 sieht eine Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage um 79.228 EUR vor. Nach dem 2. Quartasbereicht 2019 zeichnet 
sich allerdings ab, dass auch im Jahr 2019 ein Jahresüberschuss entste-
hen wird und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ent-
behrlich sein wird. 

Entsprechend der Haushaltsplanung 2020/2021 sowie dermittelfristigen Finanz-
planungwirdsichdieAusgleichsrücklage in den einzelnen Jahren wie folgt ver-
ändern: 





5.1.4 Planungsgrundlagen der zentralen Finanzen 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Entwicklung der Gewerbesteuer

Prognose





Grundsteuer A + B 

Bei der Grundsteuer A wird unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 
207 v.H. mit Einnahmen in Höhe von 0,1 Mio. EUR gerechnet. Die Pla-
nung erfolgt analog dem Aufkommen 2019 ohne Steigerungsrate.  
Der Planansatz der Grundsteuer B wird unter Beachtung des Hebesat-
zes von 540 v. H. in Höhe von 14,4 Mio. EUR veranschlagt. In der Fi-
nanzplanung ab 2021 wurden Steigerungsraten gemäß den Orientie-
rungsdaten des Landes berücksichtigt (+1,1 %).  

Gewerbesteuer 

Bei den Gewerbesteuereinnahmen zeichnet sich für das Jahr 2019 ein 
höheres Aufkommen ab, als ursprünglich angenommen (Planwert 2019: 
46,0 Mio. EUR). Nach dem 2. Quartalswert 2019 wird mit einem Auf-
kommen von 50,0 Mio. EUR gerechnet. Das Rekordergebnis aus dem 
Jahr 2018 mit 53,6 Mio. EUR wird somit voraussichtlich nicht wieder er-
reicht werden. Für den Haushaltsentwurf 2020 wurde ein reduzierter 
Wert von 49,0 Mio. EUR eingeplant. Für das Planjahr 2021 wurde eine 
Steigerung gemäß den Orientierungsdaten (+3,8 %) vorgesehen.  

In den Folgejahren wurden vorsichtige Steigerungsraten eingeplant, die 
mit 2,0 % unterhalb der Orientierungsdaten liegen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Nach der Mai-Steuerschätzung des Bundes ist auch für 2020 mit einem 
weiteren Anstieg beim Anteil an der Einkommensteuer zu rechnen. Al-
lerdings fällt dieser geringer aus als noch in der November-
Steuerschätzung vorhergesagt. Die Haushaltsplanung erfolgt auf der 
Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes. Es wurde ein 
Ansatz für 2020 in Höhe von 36,75 Mio. EUR eingeplant. Für das Plan-
jahr 2021 wurde dieser Betrag gemäß den OD auf 38,15 Mio. EUR 
(+3,8%) angepasst. 

In den Folgejahren wurden die Steigerungsraten gemäß den o.g. Orien-
tierungsdaten eingeplant (ab 2022: +5,4%).  



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung / Bundesentlastung 

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung 
der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteuerauf-
kommens. Der Verteilungsschlüssel setzt sich aus einer Gewichtung mit 
einem Viertel aus dem Gewerbesteueraufkommen (brutto), mit einem 
weiteren Viertel aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten und 
zur Hälfte aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten zusammen.  

Daneben wird der kommunale Umsatzsteueranteil mit pauschalen Be-
trägen erhöht, um die im Jahre 2013 im Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene vereinbarte Entlastung der Kommunen um jährlich 5 Mrd. EUR zu 
erreichen. Die Umsetzung erfolgte ab 2015 in Teilschritten, bis die volle 
Entlastung seit 2018 über verschiedene Finanzwege bei den Kommunen 
ankommt. In 2019 erfolgte eine Erhöhung des kom. Umsatzsteueranteils 
um 3,4 Mrd. EUR. 

Die übrigen Entlastungen erfolgen durch eine erhöhte Übernahme der 
Kosten der Unterkunft und Heizung durch den Bund, die zu Verbesse-
rungen im Kreishaushalt führen und an die Kommunen über eine niedri-
gere Kreisumlage weitergegeben werden müssen sowie ab 2018 über 
erhöhte Länderanteile an der Umsatzsteuer, die in NRW zu einer Erhö-
hung der Schlüsselzuweisungen führen soll. Im Einzelnen stellte sich die 
Entlastung schematisch vorläufig wie folgt dar: 

2015 2016 2017 2018 2019 

Umsatzsteueranteil 

 - Gesamtbetrag bundesweit 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 2.760.000.000 3.400.000.000

 - Anteil Detmold 514.000 514.000 1.556.000 2.860.000 3.493.000

Kosten der Unterkunft und Heizung

 - Gesamtbetrag bundesweit 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.240.000.000 600.000.000

 - Entlastung Kreis Lippe 2.000.000 2.000.000 4.200.000 5.474.000 2.763.000

 - Anteil Detmold (rd. 25 %) 500.000 500.000 1.040.000 1.368.000 690.000

Schlüsselzuweisungen 
 - erhöhter Länderanteil Umsatzsteuer
   bundesweit 1.000.000.000 1.000.000.000
- Anteil NRW  
  = Erhöhung Schlüsselzuweisungen 217.400.000 217.400.000

 - Anteil Detmold 670.000 670.000

 - Anteil Kreis Lippe 970.000 970.000

 - Anteil Detmold (rd. 25 %) 242.000 242.000

Summe

 - Gesamtentlastung bundesweit 5.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

 - Anteil Detmold 1.014.000 1.014.000 2.596.000 5.140.000 5.095.000



Für 2020 und 2021 wird mit einer ähnlichen Umsetzung wie in 2019 ge-
rechnet. Der im Orientierungsdatenerlass für 2019 prgnostizierte Wert 
wurde für 2020 um 1,5% auf 8,6 Mio. EUR und für 2021 um 2,2 % auf 
8,8 Mio. EUR angehoben. In den Folgejahren beträgt die Steigerungsra-
te 2,1 %. 

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 

- Schlüsselzuweisungen - 

Nach der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommuna-
len Spitzenverbände zum GFG 2020 kann die Stadt Detmold bei den 
Schlüsselzuweisungen für 2020 mit 28,6 Mio. EUR rechnen, was einen 
Rückgang gegenüber 2019 von 0,5 Mio. EUR bedeutet. Dieser Rück-
ganges resultiert systembedingt aus der überdurchschnittlichen Entwick-
lung der Steuerkraft bei der Stadt Detmold gegenüber den anderen 
NRW-Kommunen (Detmold: +7,4%, NRW-Kommunen: 5,2%). Positiv 
wirkt sich aus, dass die Schlüsselmasse insgesamt um 2,56% angestie-
gen ist. 

In einem Urteil aus 2016 wies der Verfassungsgerichtshof NRW auf die 
Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des 
Kommunalen Finanzausgleichs auf eventuelle Verzerrungen im kreisan-
gehörigen Raum hin. Infolge wurde durch das Land ein Gutachten bei 
der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule 
Darmstadt (sog. „sofia“-Gutachten) in Auftrag gegeben. Der erste Schritt 
der Umsetzung der Empfehlungen erfolgte mit dem GFG 2019. Insbe-
sondere zählt die Stadt Detmold zu den großen Verlierern und hat durch 
die Umstellung Verluste im Millionenbereich zu verkraften. Die nächsten 
Schritte wurden zunächst ausgesetzt, sodass die Berechnungsfaktoren 
(Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Re-
alsteuersätze) gegenüber 2019 unverändert bleiben. Der bisherige Ver-
bundsatz von 23 % wird beibehalten.  

Für das Planjahr 2021 wurde eine vorsichtige Steigerung um 3,5 % auf 
29,6 Mio. EUR vorgenommen, was der hältigen Empfehlung der Orien-
tierungsdaten (+6,9%) entspricht. Für die weiteren Folgejahre wurde kei-
ne Steigerung eingeplant. 



- Einheitslastenabrechnungsgesetz - 

Im Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2018. Aufgrund 
der Erfahrungen wird für Detmold mit einen positiven Abrechnungsbetrag 
i.H.v. 1,5 Mio. EUR gerechnet. Dieser Wert wurde ebenfalls für das Plan-
jahr 2021 veranschlagt. Mit Wegfall der Einheitslastenbeteiligung im Jah-
re 2020 entfällt auch ab 2022 deren Abrechnung. 

- Kurortehilfe 

Bei der Kurortehilfe des Landes wurde vorerst die bisherige Fördersum-
me für einen Kneippkurort mit 80 T EUR eingeplant. Aufgrund der Neu-
ausrichtung des Kneipp-Kurortes Hiddesen kann es in der Zukunft zu ei-
ner Halbierung auf den Förderbetrag für einen Luftkurort i.H.v. 40 T EUR 
pro Jahr kommen. Ein Zeitpunkt steht hierfür allerdings noch nicht fest. 

- Aufwands-/Unterhaltungspauschale 

Ab 2019 gewährt das Land eine sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale 
mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 120 Mio. EUR. Hiermit soll eine finan-
zielle Unterstützung im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung der ge-
meindlichen Infrastruktur erfolgen. Diese Mittel wurden von der zu vertei-
lenden Summeder Schlüsselzuweisungen, die in Abhängigkeit der Finanz-
kraft der Gemeinden verteilt werden, abgezogen und als finanzkraftunab-
hängige Pauschale an alle Kommunen nach der Fläche und Einwohner-
zahlen verteilt. Das bedeutet, dass hiervon auch abundante Kommunen 
eine Entlastung ihrer Ergebnishaushalte erhalten, obwohl sie aufgrund
der Höhe ihrer eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten. 
Detmold erhält in 2020 einen Anteil von 516.000 EUR. Für 2021 wird mit 
einer Anhebung gemäß den Orientierungsdaten um 6,9 % auf 552.000 
EUR vorgenommen. 

- Investitionspauschalen des Landes 

Gemäß § 44 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für
Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt 
werden,alsSonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist
entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände
vorzunehmen. Die im Rahmen des Finanzausgleichs auf Grundlage des
GFG ausgezahlten Investitionspauschalen enthalten nur die allgemeine 
Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. 
Währenddie EinzahlungenbeidenzentralenFinanzenzuveranschlagensind, 
erfolgt die Auflösung der Sonderposten in den entsprechenden Produkten. 



Als Allgemeine Investitionspauschale wurden rd. 3,7 Mio. EUR eingeplant.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der von der Stadt Detmold im Rahmen 
des Konjunkturpaketes II zu leistende Eigenanteil in Höhe von 12,5 % der ge-
währten Fördermittel für einen Zeitraum von zehn Jahren bei den Investiti-
onspauschalen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2012ff. in Abzug ge-
bracht wird. 

Die Schul-/Bildungspauschale i.H.v. rd. 2,3Mio. EUR dient zur Unterstützung 
kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie zur Finanzierung kom-
munaler Investitionsmaßnahmen im Bereich frühkindlicher Bildung.  
Die Pauschale soll in voller Höhe konsumtiv für die Gebäude- und Grund-
stücksunterhaltung von Schulen, die Anmietung von Schulersatz-räumen, 
die Beschaffung von Hard- und Software bis 800 EUR (netto) im Rahmen 
des Medienentwicklungsplanes (MEP) sowie für die Beschaffung von In-
ventar bis 800 EUR (netto) in Schulen verwendet werden. 

Darüber hinaus stellt das Land Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2020ff. 
eine Sportpauschale i. H. v. rd. 0,2 Mio. EUR/Jahr zur Verfügung. Aufgrund
des gemeinsamen Antrags der SPD- und der CDU-Ratsfraktion vom 
23.05.2013 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2013 mehrheitlich be-
schlossen, für Sportplätze und Vereinshäuser innerhalb eines Zeitraumes 
von zehn Jahren zunächst 2,5 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen und im 
Haushalt sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dafür die Mittel der Sport-
pauschale zu reservieren. In Konkretisierung dieses Beschlusses wurden in 
2020 rd. 0,5 Mio. EUR für den Bau eines Sporthauses im Schulzentrum Mit-
te in den Haushalt aufgenommen.  

Die Feuerschutzpauschale ist die einzige Investitionszuwendung, welche im 
Rahmen einer Zweckbindung bewilligt wird. Sie beträgt für 2020ff. jährlich 
rd. 140 TEUR. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Fläche der je-
weiligen Kommune berechnet und dient der teilweisen Abdeckung von Bau-
investitionen im Bereich des Feuerschutzes sowie zur Anschaffung von 
Fahrzeugen, Geräten etc. 

Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom-
munen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) 

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unter-
stützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanz-
schwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund
den Ländern aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungs-
fonds“ Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und
Gemeindeverbände nach Artikel 104b Abs. 1 Nr. 2 GG. Das am 30.06.2015 
in Kraft getretene Gesetz sieht Finanzhilfen für Investitionen mit den 



Schwerpunkten Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur sowie energetische  
Sanierung vor. Der Förderzeitraum erstreckt sich - nach Verlängerung - auf 
den Zeitraum 01.07.2015 bis einschließlich 31.12.2020. Die Stadt Detmold 
erhält Fördermittel aus dem Sondervermögen i. H. v. rd. 2,8 Mio. EUR.  
Daneben sind Eigenmittel von 10 % einzusetzen. 

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.12.2016 (Ds-Nr. Fb 1/368/2016) 
ist folgende Verwendung vorgesehen (Beträge ohne Eigenmittel):  

 225.000 EUR für Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur 
 325.000 EUR für die energetische Sanierung der Turnhalle Heinrich-

Drake-Realschule 

 rd. 2,248 Mio. EUR für die Herrichtung des ehemaligen Facharztzent-
rums zum Verwaltungsgebäude 

Gemäß Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) 
stehen der Stadt Detmold darüber hinaus Finanzhilfen i.H.v. rd. 3,6 Mio. EUR
zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung, welche entsprechend 
dem Ratsbeschluss vom 05.07.2018 (Ds-Nr. Fb2/193/2018) in den Jahren
2018 bis 2020 für die Dachsanierung der Turnhalle Bachschule, für die Sanie-
rung und Modernisierung der Umkleide- und Sanitärbereiche der Turnhalle an 
der Werretalschule und der Turnhalle im Fachtrakt des Stadtgymnasiums so-
wie für die Schadstoffsanierung des alten Neubaus am Gymnasium Leopoldi-
num verwendet werden sollen. 

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Des Weiteren werden der Stadt Detmold zur Finanzierung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur über das Landesprogramm 
„Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in Höhe von jährlich 
1,4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen über 
die Laufzeit von 20 Jahren übernimmt das Land NRW im Rahmen einer 
Schuldendiensthilfe.  

In den Jahren 2018 bis 2020 wird eine Verwendung dieser Mittel zur Hälfte 
für bereits geplante Maßnahmen aus der Prioritäten- und Sonderliste sowie 
für Renovierungen und Instandsetzungen in Schulen, überwiegend für den 
Schulbetrieb genutzten Turn- und Sporthallen und zur anderen Hälfte für 
zusätzliche Maßnahmen dargestellt (s. hierzu auch Ds-Nr. Fb 2/205/2017). 





Kreisumlagen 

Die Höhe der Kreisumlage steht noch nicht endgültig fest. Vorerst wurde, 
wie im Vorjahr vereinbart, eine kreisweite Steigerung von 2,5% ange-
nommen. Allerdings wurde auch vereinbart, dass sich die Ausgleichs-
rücklage des Kreises in einem bestimmten Korridor bewegen darf. Der-
zeit finden noch Gespräche statt, inwieweit es sich aus der neuen Haus-
haltsplanung des Kreises hieraus noch Änderungen des Anpassungsfak-
tors ergeben werden. 

Daneben wurde der Mehrbedarf berücksichtigt, der beim Kreis aufgrund 
der geänderten Finanzierungswege bei der Bundesbeteiligung an den 
Kosten der Unterkunft (KdU) entsteht. Da im Zusammenhang mit der 
vollständigen Übernahme der KdU für geflüchtete Menschen eine Über-
schreitung der gesetzlichen Höchstgrenze der Bundesbeteiligung von 
49% und damit der Übergang in eine Bundesauftragsverwaltung drohte, 
wurde die Erstattungsquote für den übrigen Personenkreis nicht wie ge-
plant mit 10,2 % festgesetzt sondern auf 3,3% gesenkt. Der Kreis Lippe 
erhält damit 4,3 Mio. EUR weniger vom Bund, den die Kommunen über 
eine erhöhte Kreisumlage ausgleichen müssen. Im Gegenzug erhalten 
die Kommunen zur Kompensation vom Bund einen erhöhten Anteil an 
der Umsatzsteuer. Die Senkung der KdU-Beteiliung auf der einen Seite 
und die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer auf der 
anderen Seite betragen bundesweit jeweils 1,0 Mrd. EUR. Allerdings 
stellen sich die Auswirkungen auf örtlicher Ebene sehr unterschiedlich 
dar. So muss die Stadt Detmold rd. 1,3 Mio. EUR zusätzlich an Kreisum-
lage leisten. Der erhöhte Anteil an der Umsatzsteuer beträgt allerdings 
nur rd. 1,0 Mio. EUR.  

Auf Basis der ersten Informationen des Kreies zur Haushaltsplanung 
wurde ein Aufkommen i.H.v. 49,9 Mio. EUR eingeplant. Für das Jahr 
2021 wurde dieser Ansatz mit einer Steigerung von 2,5% fortgeschrie-
ben, was einen Planwert von 51,1 Mio. EUR bedeutet. Die Folgejahre 
wurden ebenfalls um jährlich 2,5 % erhöht.  

Änderungen können sich noch dadurch geben, dass es zu iner Umvertei-
lung unter den lippischen Kommunen kommen kann. Die Veröffentli-
chung der Umlagegrundlagen durch das Land bleiben abzuwarten. 

Daneben wurden für die Gesamtschulumlage 1.000 EUR eingeplant. 

Gewerbesteuerumlagen 

Bei der Ermittlung der Budgetansätze für die Gewerbesteuerumlagen 
wurde von den Orientierungsdaten des Landes sowie der Verordnung 



zur Festsetzung der Erhöhungszahl ausgegangen. Der Erhöhungsbetrag 
für den Fonds „Deutsche Einheit“ fällt ab 2020 nicht mehr an, was eine 
Ersparnis von rd. 2,8 Mio. EUR ausmacht. 

Der Gesamtvervielfältiger beträgt demnach für 2020 insgesamt 35,0 
Punkte. 

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 49,0 Mio. EUR 
(und einem Hebesatz von 446 Prozentpunkten) bedeutet dies eine Ge-
werbesteuerumlage von insgesamt rd. 3,8 Mio. EUR. Für 2021 sind bei 
einem Gewerbesteueransatz von 50,9 Mio. EUR 4,0 Mio. EUR an Bund 
und Land abzuführen. Somit sind rd. 8 % der Gewerbesteuer an Bund 
und Land abzuführen. 

Kreditaufnahme / Zinsaufwendungen  

Die Gliederung der Verbindlichkeiten in § 41 Abs. 4 Ziff. 4 KomHVO unter-
scheidet grundsätzlich zwischen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche-
rung. Kredite dürfen als allgemeines Deckungsmittel aber nur unter den 
Voraussetzungen der §§ 77 Abs. 4 und 86 Abs.3 GO verwendet werden. 

Die Haushaltssatzung legt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO die Höchst-
grenze für die möglichen Investitionskredite (21,9 Mio. EUR in 2020) 
fest. In dieser Kreditermächtigung ist ein Teilbetrag i.H.v. 0,3 Mio. EUR 
enthalten, der im Zusammenhang mit dem Landesprogramm „Gute 
Schule 2020“ für zusätzliche investive Maßnahmen zur Verbesserung 
der schulischen Infrastruktur darzustellen ist (siehe oben).  

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung i.H.v. 11,5 Mio. EUR 
bedeutet dieses eine Netto-Neuverschuldung von 10,4 Mio. EUR.  

Es wird aber davon ausgegangen, dass hiervon eine Kreditaufnahme 
von 10% entbehrlich sein wird, da sich erfahrungsgemäß Investitionen 
zeitlich verschieben werden. 

Dabei wurden die Tilgungsleistungen zum einen an die fortschreitende 
Kreditentwicklung angepasst und zum anderen sollen zukünftige Kredit-
neuaufnahmen mit einer höheren Tilgungsleistung vereinbart werden. 
Hiermit wird dem politischen Auftrag gefolgt, der im Rahmen des Haus-
haltsbeschlusses 2018 gefasst wurde, aufgrund der guten Jahresergeb-
nisse der Vorjahre eine Senkung der Schulden vorzunehmen. Gegen-
über 2017 sind rd. 4,1 Mio. EUR höhere Tilgungsleistungen vorgesehen, 
die aber letztlich immer noch über Kassenkredite zu finanzieren sind.

Die bis zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung aufgenommenen Kredite 
werden mit ihrem tatsächlichen Schuldendienst in die Planung aufge-



nommen. Für noch nicht aufgenommene Darlehen werden die Zinsen 
auf Basis der derzeitigen Marktprognosen zu Grunde gelegt. 

Für Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Grund-
stückskaufverträge auf Rentenbasis, Erbbaupachtzinsen) sind insgesamt 
Haushaltsmittel i.H.v. 120 T EUR veranschlagt. 

Zinsen für Liquiditätskredite 

Der Bedarf an Liquiditätskrediten beläuft sich nach den Prognosen zum 
Jahresende 2019 auf netto 10,8 Mio. EUR.  

Nach dem Haushaltsplan 2020 erhöhen sich die Kassenkredite in 2020 
um 10,4 Mio. EUR. Darin enthalten ist mit 1,2 Mio. EUR ein Betrag aus 
dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung von kon-
sumtiven Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur 
(siehe oben). 

Für das Haushaltsjahr 2021 wird sie nach den Planungsprognosen mit 
einem weiteren Anstieg um 7,7 Mio. EUR gerechnet.  

Bei der Berechnung der Zinsen für den durchschnittlichen Bedarf an Li-
quiditätskrediten wurde aufgrund des derzeitigen allgemein niedrigen 
Zinsniveaus ein Zinssatz von 0,5 % zu Grunde gelegt. 



5.1.5. Planungsgrundlagen für den Personalaufwand  

Haushaltsjahr 2020 

Die Kalkulation des Personalaufwandes wurde für den Haushalt 2020 / 
2021 auf Basis der aktuellen Personalprognose zum II. Quartal 2019 ge-
stützt. 
Damit sind alle üblichen Personalveränderungen aufgrund Langzeiter-
krankungen, Mutterschutz, kostengünstigere Nachbesetzungen vakanter 
Stellen / Rentenabgänge bereits im Budget berücksichtigt.  
Um genau diese Besonderheiten abzubilden, wurde in der Vergangen-
heit ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 1,5 % eingeplant, der dadurch 
ersetzt wird. 

Gleichzeitig sind in dieser Basis alle vollzogenen Höhergruppierungen 
und Stufenaufstiege, die im Planansatz 2019 nicht enthalten waren, im 
Budget enthalten. 

Dieses neue Verfahren soll dazu beitragen, eine aktuelle Kalkulation un-
ter Einbeziehung der regelmäßigen üblichen Fluktuationen als Basis für 
die Fortschreibung in den Folgejahren zu erhalten. Auch bezogen auf die 
vollzeitverrechneten Stellen wird damit von den aktuell vorhandenen 
Stellen ausgegangen. 

Ausgehend von diesem aktuellen Basiswert wurden die tarifrechtlichen 
Mehraufwendungen für das Jahr 2020, Minderaufwand aus Altersteilzeit-
vereinbarungen und zwingend notwendige Mehraufwendungen in die 
Kalkulation einbezogen und führen zu folgendem Ergebnis: 

Basis: Prognose II. Quartal 2019 55.543.034 

Tarifrechtliche Mehraufwendungen  1.593.334 

 Besoldungs- und Tariferhöhung 2020 1.155.759 

Beamte 3,2 % / Tarifb.   1,71 % (durchschn.)  

(1,06 % Jan.-Aug. / pausch. 3 % Sep.-Dez.) 

 Pauschale Höhergruppierungen 2020 (0,3 %) 166.575 

 Pauschale Stufenaufstiege 2020 271.000 

(anteilig der Monate) 

Altersteilzeit Mehr-/Minderaufwand -59.329 

neue Aufgaben / Mehrbedarfe 898.300 

Personalbudget 2020  57.975.339 



FB 
RE  

2018 
Plan  
2019 

Plan  
2020 +/- 

FB 1 8.902.776 9.064.105 9.429.422 365.317 

FB 2 13.087.677 14.040.707 14.851.427 810.720 

FB 3 7.834.764 8.779.906 9.569.374 789.468 

FB 5 9.682.954 10.188.323 10.607.193 418.870 

FB 6 3.305.374 3.371.412 3.755.705 384.293 

FB 7 6.368.376 6.503.143 6.554.625 51.482 

FB 8 3.028.941 3.073.540 3.207.593 134.053 

Summe 52.210.862 55.021.136 57.975.339 2.954.203 

Im Vergleich zum Planansatz 2019 ergibt sich eine Steigerung um 2,95 
Mio. . Die Steigerung der Personalaufwendungen liegt somit bei 5,37 % 
(Vorjahr 7,2 %).  

Mit der Prognose des II. Quartals 2019 wird von einer Planüberschrei-
tung von rd. 520.000  ausgegangen, so dass dieses Budget zu dem 
Grundbetrag oder dem Basiswert hinzugerechnet wird. 

Darauf aufbauend haben die tariflichen Mehraufwendungen mit 1,59 Mio. 
 (53 %) den größten Anteil an den Mehraufwendungen.  

Das Budget für neue Aufgaben in Höhe von 898.300  macht rd. 30 % 
der Mehraufwendungen aus und wird im Folgenden näher erläutert: 



Fachbereich 1 185.500 
Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen ergibt sich eine 
dritte Freistellung für den Personalrat und eine erstma-
lige Freistellung mit einem Stellenanteil von 0,5 für eine 
Schwerbehindertenvertretung (vgl. Mitteilungsvorlage 
Fb1/178/2019; Anlage 6).  
Des Weiteren soll im Hinblick auf den Beginn einer Al-
tersteilzeit-Freistellungsphase ein Ausbildungsplatz / 
Volontariat angeboten werden.  
Die Verwaltung der Stadt Detmold bedarf u.a. im Rah-
men der Umsetzung der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), der Einführung eines E-
Governments bis zum Jahr 2022 (und die damit ver-
bundenen Prozessoptimierungen) sowie der voran-
schreitenden Digitalisierung bzw. Digitalisierungsprojek-
te einer zentral gesteuerten Organisation, die mit 1,5 
Stellen veranschlagt ist (vgl. Mitteilungsvorlage 
Fb1/178/2019; Anlage 3, S. 1 u. 2). Hier sollen auch die 
deutlich erweiterten und immer aufwendiger zu doku-
mentierenden Aufgaben des Arbeitsschutzes wahrge-
nommen werden. 

Fachbereich 2 283.200 
Im Budget des FB 2 – Teilbudget Jugend - sind rd. 
173.000  für die Umstrukturierung der Jugendzentren, 
für die zusätzlichen Gruppen in der KiTa Lobby (in der 
Prognose 2019 nur anteilig enthalten) und für das vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) zu 100 % geförderten 
Casemanagements im Projekt Jugend Stärken im 
Quartier enthalten.  
Das Teilbudget Soziales beinhaltet weitere 110.000 
für die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes - So-
zialer Arbeitsmarkt – mit einer Förderung von 100.000 
und ist somit nahezu kostenneutral (vgl. Beschlussvor-
lage VV/186/2019). 

Fachbereich 3 208.600 
Bereits im Jahr 2019 wurde ein Kommunaler Ord-
nungsdienst (KOD) eingerichtet, der jedoch in der 
Prognose nur zu 50 % enthalten ist. Die weiteren 50 % 
werden an dieser Stelle nachkalkuliert. Der KOD soll 
u.a. in Koordination mit der Innenstadtwache der Polizei 
eine Ordnungspartnerschaft zur Verstärkung der Prä-
senz im Stadtgebiet sicherstellen.  



Zudem ist in der Verkehrsüberwachung die Anschaf-
fung eines Blitzer-Anhängers geplant. Dieser bedarf ei-
ner Verwaltungsstelle für den Innendienst, die durch die 
erwarteten Einnahmen zu 100 % finanziert ist. 
Für den nächsten Schritt der Umsetzung des Brand-
schutzbedarfsplanes werden 114.000  in das Budget 
der Feuerwehr eingeplant. 

Fachbereich 5 0   

Fachbereich 6 150.000 
Die Stelle der Fachbereichsleitung ist seit 2018 unbe-
setzt bzw. wird kommissarisch durch den Technischen 
Beigeordneten wahrgenommen. Die Nachbesetzung ist 
für das Jahr 2020 eingeplant.  
Des Weiteren wird das Produkt Umweltschutz um einen 
erfahrenen Gärtnermeister ergänzt. 

Fachbereich 7 0 

Fachbereich 8 71.000 
Das Stadtmarketing soll neu aufgestellt werden und be-
darf einer gut vernetzten und erfahrenen Leitung. 

Mehraufwand 2020 898.300 



Haushaltsjahr 2021 

Aufbauend auf das Budget 2020 wurde für das Jahr 2021 in gleicher 
Weise kalkuliert. 

Für das Jahr 2021 ist bereits eine Besoldungserhöhung von 1,4 % ver-
einbart. Für die Tarifbeschäftigten wurde pauschal von einer Tariferhö-
hung um 3 % ausgegangen.  

Auch für das Jahr 2021 wurden die Altersteilzeitfälle und deren Auswir-
kungen auf das Budget überprüft sowie die bekannten neuen Aufgaben 
aufgrund gesetzlicher oder politischer Beschlüsse berücksichtigt. 

Das Budget stellt sich wie folgt dar: 

Basis: Budget 2020 57.975.339 

Tarifrechtliche Mehraufwendungen  2.207.469 

 Besoldungs- und Tariferhöhungen 2021   1.565.865 

Beamte 1,4 % / Tarifb.   3,0 % (pauschal) 

 Pauschale Höhergruppierungen 2021 (0,3 %) 171.854 

 Pauschale Stufenaufstiege  176.000 

(fehlende Monate 2020) 

 Pauschale Stufenaufstiege 2021 293.750 

(anteilig der Monate) 

Altersteilzeit Mehr-/Minderaufwand -204.244 

neue Aufgaben / Mehrbedarfe 638.250 

Personalbudget 2021  60.616.814 

Der Vergleich zum Planansatz 2020 stellt sich wie folgt dar: 

FB 
Plan  
2020 

Plan  
2021 +/- 

FB 1 9.500.269 9.738.483 238.214 

FB 2 14.780.427 15.696.201 915.774 

FB 3 9.569.374 10.223.816 654.442 

FB 5 10.507.193 10.856.065 348.872 

FB 6 3.755.707 3.869.472 113.765 

FB 7 6.554.625 6.771.717 217.092 

FB 8 3.307.594 3.461.060 153.466 

Summe 57.975.189 60.616.814 2.641.625 



Das Budget steigt um rd. 2,64 Mio. . Die Steigerung der Personalauf-
wendungen liegt bei 4,56 % (Vorjahr 5,37 %) und teilt sich wie folgt auf: 

Auch hier wird deutlich, dass die tariflichen Mehraufwendungen mit 78 % 
den Großteil des zusätzlichen Budgets ausmachen.  

Für neue Aufgaben ist ein Bedarf in Höhe von 638.250  in folgenden 
wesentlich betroffenen Bereichen vorgesehen: 

Fachbereich 2 323.750 
Es ist geplant, zum 01.08.2021 die „KiTa Britensiedlung“ 
mit 4 Gruppen zu eröffnen. Die Personalkosten sind hier 
anteilig für 5 Monate berücksichtigt. 

Fachbereich 3 340.500 
Im Jahr 2021 wird eine nächste Stufe des Brandschutz-
bedarfsplanes umgesetzt. 

Fachbereich 5 -26.000 
Durch Prozessoptimierungen konnte in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich 3 eine halbe Stelle eingespart wer-
den. 



Die Finanzplanjahre 2022 – 2023 sind mit einer pauschalen Erhöhung 
von 1,5 % berücksichtigt. 

Beschäftigungsstruktur (Stichtag 30.06.2019) 

Für die Stadt Detmold sind 892 Mitarbeitende einschl. der Dienststellen-
leitung tätig.  

Hinzu kommen 35 Auszubildende / 7 Praktikanten, 5 Bundesfreiwillige, 
15 Personalgestellungen, 18 geringfügig Beschäftigte, 58 ruhende Ver-
träge aufgrund von Elternzeit, befristeten Renten, Langzeiterkrankungen 
etc. und 3 Mitarbeitende, die sich in der Freistellungsphase der Alters-
teilzeit befinden.  

Insgesamt sind somit 1.033 Mitarbeitende beschäftigt.  

Sie teilen sich auf in 422 (41 %) Teilzeit- und 611 (59 %) Vollzeitbeschäf-
tigte, 586 (57 %) Frauen und 447 (43 %) Männer. Ferner handelt es sich 
hierbei um 162 Beamte und 871 Tarifbeschäftigte. 

Die gesetzliche Schwerbehindertenquote beträgt 5 % und wird bei der 
Stadt Detmold mit 6,21 % erfüllt (Ergebnis 2018).  

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 45,9 Jahren.  



Demografie 

Die am stärksten vertretene Altersgruppe ist die der 55 – 59 Jährigen mit 
200 Beschäftigten. Weitere 117 Beschäftigte sind über 60 Jahre alt, so 
dass in den nächsten 10 Jahren über 300 Beschäftigte (31 %) aus Al-
tersgründen ausscheiden werden.  
Die Altersgruppe der 50 – 54 Jährigen rückt mit weiteren 160 Beschäftig-
ten in dem Zeitstrahl nach, so dass in den nächsten 15 Jahren rd. die 
Hälfte der Beschäftigten durch Erreichen der Altersgrenze bzw. wegen 
Schwerbehinderung eine abschlagsfreie Rente beziehen können.  

Diese Fakten werden jährlich neu betrachtet und mit den Führungskräf-
ten erörtert um frühzeitig auf die Veränderungen reagieren zu können. 
Doch schon jetzt ist ein Fachkräftemangel in einigen Berufen deutlich 
spürbar.  
Im Hinblick darauf muss in Zukunft der Fokus auf den Ausbildungsbedarf 
und noch stärker auf die Rahmenbedingungen und die Attraktivität einer 
Ausbildung bei der Stadt Detmold gerichtet werden. Denn auch der 
Wettbewerb um gute Auszubildende in Konkurrenz zur freien Wirtschaft 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. 



Ausbildung 

Zu Beginn des Jahres sind 40 Ausbildungsplätze (Vorjahr 31) in den fol-
genden Berufen besetzt: 

Ausbildungsberufe Anzahl

Brandmeisteranwärter/in 7

Fachinformatiker/in für Systemintegration 1

Fachkraft für Abwassertechnik 1

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 1

Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 1

Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit 1

Kfz-Mechatroniker/in (Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik) 1

Notfallsanitäter/in 3

Stadtinspektor/in 9

Tierfleger/in 1

Tischler/in 1

Verwaltungsfachangestellte/r 13

Gesamt 40

Hinzu kommen 5 Berufspraktikanten/-innen, deren Jahrespraktikum als 
sog. "Anerkennungsjahr" nach der schulischen Ausbildung im sozialen 
und medizinischen Bereich für die staatliche Anerkennung erforderlich 
ist.  

Darüber hinaus werden 3 Ausbildungsplätze über die DetCon GmbH für 
die Ausbildung zur "Fachkraft für Bäderbetriebe" finanziert. 

Zusammen mit den 12 im Ausbildungsverbund regelmäßig finanzierten 
Ausbildungsplätzen über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV" 
(CAL eV) bildet die Stadt Detmold insgesamt 60 Fachkräfte im Verwal-
tungs-, medizinischen, sozialen, touristischen und gewerblichen Bereich 
aus.  
Die Ausbildungsquote beträgt 5,8 %. 



5.1.6  Übersicht über konsumtive Instandsetzungs- und Erhal-
tungsmaßnahmen 

Folgende Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen sind in 
der Haushaltsplanung 2020 und 2021 enthalten 

Maßnahmen, die bereits begonnen sind und in 2020ff fortgeführt werden *): 

Maßnahme Gesamtvolumen / 
Planjahre 2020-2024

Finanzplanung 
2020 / 

Finanzplanung
2021ff / 

Gebäudeunterhaltung Schulen 5.300.000 550.000 4.750.000

Kanalsanierungen 2.850.000 570.000 2.280.000

Gute Schule 2020 1.135.500 1.135.500 0

Projekt „Wasser im Fluss“ 1.000.000 200.000 800.000

Unterhaltungsmaßnahmen Schulen 
(KInvFG) 

939.600 469.800 469.800

Abriss Komplex Hornsches Tor 850.000 850.000 0

Folgemaßnahmen Dichtheitsprüfung: 
Restarbeiten Schule am Wall, diver-
se Gebäude fiskalischer Grundbesitz 

350.000 300.000 50.000

W.-Schramm-Str.: Sanierung Fenster 
/ Treppenhaus 

90.000 90.000 0

Baubetriebshof 40.000 20.000 20.000

Alter Friedhof: Sanierung Bruch-
steinmauer, Wasserleitung 

25.000 20.000 5.000

Werre Trittstein Kuhkamp 550.000 500.000 50.000

*) hierunter fallen auch Maßnahmen, die baulich bereits abgeschlossen sind, in 2020 aber noch Mittel 
für Schlussrechnungen benötigt werden 

Maßnahmen, die in 2020 begonnen werden *): 

Maßnahme Gesamtvolumen / 
Planjahre 2020-2024

Finanzplanung 
2020 / 

Finanzplanung 
2021ff / 

Sanierung Parkhaus Klinikum 950.000 950.000 0

Renaturierung Berlebecke 950.000 450.000 500.000

Sanierung Am Krugplatz 5 330.000 165.000 165.000

Wasserbaumaßnahme Freyastr. 250.000 50.000 200.000

Niedernfeldweg 6: Barrierefreiheit 180.000 180.000 0



Maßnahme Gesamtvolumen / 
Planjahre 2020-2024

Finanzplanung 
2020 / 

Finanzplanung 
2021ff / 

Baubetriebshof: Folgemaßnahmen 
E-Check 

160.000 100.000 60.000

Straßen: Sanierung Rosental Bus-
spuren, Bismarckstr. Bushaltestellen 

160.000 160.000 0

Brücken: Abriss Brücke Schwarzen-
brinker Str. 

150.000 100.000 50.000

Gestalterische und technische Auf-
wertung bedeutender Friedhofska-
pellen 

100.000 50.000 50.000

Knochenbach Trittstein Bachstr. 100.000 100.000 0

Ferdinand-Brune-Haus: Dachsanie-
rung Archiv 

35.000 35.000 0

Verschiedene KiTas: EDV-
Verkabelung 

65.000 65.000 0

Baubetriebshof: Lüftung / Heizung 50.000 50.000 0

Verwaltungsgebäude Wittekindstr.: 
EDV-Verkabelung, Elektroarbeiten, 
Brandschutz 

50.000 50.000 0

Literaturbüro: Fenstersanierung 40.000 40.000 0

Baubetriebshof: Dach Gebäude 13 40.000 40.000 0

Schule am Wall: Schließsystem, 
Aula 

30.000 30.000 0

Ferdinand-Brune-Haus: Bodenbelä-
ge, Anstriche 

30.000 15.000 15.000

Waldfriedhof Kupferberg: Abriss 
Fundamente Gärtnerei, Geländebe-
gradigung 

30.000 30.000 0

Grabbe-Haus: Fettabscheider 25.000 25.000 0

W.-Schramm-Str.: Heizkessel 25.000 25.000 0

KiTa Jerxen-Orbke: Kellersanierung 25.000 25.000 0

KiTa Jerxen-Orbke: Kinderwagen-
abstellplatz 

15.000 15.000 0

Baubetriebshof: Steigleiter Dach 
Gebäude 5 

10.000 10.000 0

*) eventuell bereits in Vorjahren angefallene Planungskosten sind nicht berücksichtigt 



Maßnahmen, die in 2021 oder später begonnen werden *): 

Maßnahme Gesamtvolumen / 
Planjahre 2021-2024

Finanzplanung 
2021 / 

Finanzplanung 
2022ff / 

W.-Schramm-Str.: Sanierung Flach-
dach, Giebel 

160.000 160.000 0

KiTa Hiddeser Berg: Sanierung Zu-
wegung, Rissbildung und Elektro-
Hauptanschluss  

78.000 78.000 0

Baubetriebshof: Fenstersanierung 
Gebäude 1 (Verwaltungsgebäude) 

36.000 36.000 0

*) eventuell bereits in Vorjahren angefallene Planungskosten sind nicht berücksichtigt 
: 



5.1.7 Neue konsumtive Maßnahmen/Projekte 2021 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen/ Projekte wurden im Planjahr 
2021 erstmalig aufgeführt: 

Nr. Maßnahme 
Ansatz 2021 

in EUR 
Ansatz 2022 

in EUR 

FB 5 

1 Gebäude Willi-Schramm-Str.: Sanierung Flachdach, Giebel 160.000  ---

2
KiTa Hiddeser Berg: Sanierung Zuwegung, Rissbildung und 
Elektro-Hauptanschluss 78.000  ---

3
Baubetriebshof: Fenstersanierung Gebäude 1 (Verwaltungsge-
bäude) 36.000  ---

FB 6 

4 Freiflächenentwicklungskonzept 20.000  100.000  



5.2  Finanzplan 

5.2.1 Finanzplan 

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. 
Er weist Ein- sowie Auszahlungen - gegliedert nach Arten - aus und wird in 
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit aufgeteilt. Diese Aufteilung führt zu einer größeren Transpa-
renzdereinzelnenFinanzvorgänge. Im Gegensatz zum Ergebnisplan erfolgt
im Finanzplan keine Periodenabgrenzung durch Buchungen im Jahres-
abschluss. Vielmehr werden hier sämtliche vom 01.01. bis zum 31.12. eines
Jahres voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden 
Auszahlungen erfasst.  

Zudem hat der Finanzplan die wichtige Funktion, als Ermächtigungsgrund-
lage zur Abwicklung von Auszahlungen zu dienen.  

Die Struktur eines Finanzplanes (gemäßMusterzurGOundKomHVO) sowie 
nähere Erläuterungen sind in der Anlage „Struktur und Erläuterungen zum 
Finanzplan und Ergebnisplan“ (S. 101ff.) zum Vorbericht dargestellt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt den Finanzplan der Stadt Detmold für 
die Haushaltsjahre 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 
einschließlich 2024.  





5.2.2 Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 

Insgesamt verbessert sich der Bedarf an Finanzmitteln des Finanzplanes 
im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 um 0,7 Mio. EUR. Betrug der nega-
tive Saldo 2019 noch 11,1 Mio. EUR so verringert sich dieser in 2020 auf 
10,4 Mio. EUR.  
Folgende wesentliche Faktoren sind hierfür verantwortlich: 

Haushaltsverschlechterungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2019: 
- 5,4 Mio. EUR Verringerte Kreditaufnahme 
- 2,8 Mio. EUR Personalauszahlungen 
- 2,1 Mio. EUR Allgemeine Kreisumlage 
- 0,9 Mio. EUR Kindertagseinrichtungen (ohne Personalausz.) 
- 0,7 Mio. EUR Erhöhte Tilgungsleistungen 
- 0,5 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen 

Haushaltsverbesserungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2019: 
+ 3,9 Mio. EUR verringerte Investitionsauszahlungen 
+ 3,0 Mio. EUR Gewerbesteuer (butto) 
+ 2,8 Mio. EUR Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ 
+ 1,1 Mio. EUR Anteil an der Einkommensteuer 
+ 1,1 Mio. EUR Anteil an der Umsatzsteuer 
+ 0,7 Mio. EUR Zinsauszahlungen 
+ 0,5 Mio. EUR Sonstige Verbesserungen 

+ 0,7 Mio. EUR Gesamtververänderung 

5.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes 

Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
(NKF) sind die Investitionsmaßnahmen im Finanzplan bzw. in den Teil-
finanzplänen zu veranschlagen.



Teilfinanzpläne 

In den produktorientierten Teilfinanzplänen werden gemäß §4KomHVOneben 
den maßnahmebezogenen Veranschlagungen die Investitionssumme und die 
bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigun-
gen für die Folgejahre dargestellt. 

Die Ansätze der Teilfinanzpläne für das Haushaltsjahr stellen Ermächtigun-
gen dar. 

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden einzeln dargestellt, sofern sie 
oberhalb von 250.000 EUR liegen und damit von wesentlicher Bedeutung 
sind. Alle anderen Maßnahmen werden zusammengefasst dargestellt. 

Die Wertgrenze von 250.000 EUR bezieht sich sowohl auf Einzelmaßnah-
men als auch auf die Summierung von Maßnahmepaketen über den Darstel-
lungszeitraum 2020 bis 2024.  

Abbildung von Investitionsmaßnahmen 

Die einzelne Investitionsmaßnahme wird als „Investitions-Nummer“ dargestellt. 
Diese Investitions-Nummer setzt sich aus einem Buchstaben und einer acht-
stelligen Ziffer zusammen. Die acht Ziffern beinhalten den Produktbereich, 
das Jahr des Investitionsbeginns, die Produktgruppennummer sowie zwei 
frei zu vergebende Ziffern. 

HOAI-Anteile 

Allgemeines 

Die Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure  
(HOAI) sind im kaufmännischen Rechnungswesen im Einzelnen darzustellen. 

a) Aktivierte Eigenleistungen (interne Abrechnungen, angelehnt an die HOAI) 

Ein Ausweis im Finanzplan unmittelbar in den Ansätzen der betroffenen In-
vestitionen unterbleibt, da hiermit keine Auszahlung verbunden ist. Um aber 
ein vollständiges Bild über den Mitteleinsatz für eine Investition zu erhalten, 
werden diese Leistungen bei den Investitionsmaßnahmen nachrichtlich im 
Teilfinanzplan dargestellt.  

b) Externe Leistungen nach der HOAI 

Die Mittel, die für externe Leistungen aufzubringen sind, sind in den Ansätzen 
für Investitionen im Finanz- / Teilfinanzplan enthalten. Eine nachrichtliche 
Darstellung entfällt. 



Wertgrenze nach § 13 KomHVO 

Bei der Anmeldung von investiven Maßnahmen ist die vom Rat festgelegte 
Wertgrenze zu beachten (vgl. hierzu die Beschlussvorlage vom 20.02.2007, 
Fb1/056/2007, „Festlegung einer Wertgrenze“). 

Danach wird in der Haushaltssatzung die Wertgrenze für die Veranschla-
gung einzelner Investitionsmaßnahmen, bezogen auf den Gesamtausgabe-
bedarf, auf 250.000 EUR festgesetzt. 

Für Maßnahmen, welche die vorgenannte Wertgrenze überschreiten, sind 
weitergehende Berechnungen, Vergleiche und Unterlagen zu erarbeiten. 
Darüber hinaus ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.  

Bei Maßnahmen über 250.000 EUR wird in den Erläuterungen zu den Teil-
finanzplänen folgender Vermerk zusätzlich aufgenommen: 

„Die Mittelfreigabe erfolgt, sobald die Voraussetzungen des 
 § 13 KomHVO vorliegen.“ 

Bei allen übrigen Maßnahmen sind die Bestimmungen des §13Abs.3KomHVO 
zu beachten. Danach muss vor Beginn einer Investition mindestens eine Kos-
tenberechnung vorliegen. 

Verpflichtungsermächtigungen 

Die Ausweisung der Ermächtigungen erfolgt maßnahmebezogen im jeweili-
gen Teilfinanzplan. Durch die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen 
nach § 12 KomHVO i. V. m. § 85 GO werden die Fachbereiche ermächtigt, 
Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen 
Haushaltsjahren einzugehen. 

Die bei den einzelnen Investitionen ausgewiesenen Ermächtigungen können 
im Rahmen der Flexibilität der Haushaltsbewirtschaftung auch für andere 
Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, wenn dieses im 
Einzelfall festgelegt wird.  



Bildung von Budgets in Teilfinanzplänen 

Nach §21Abs.1S.3KomHVO können Ein-und Auszahlungen für Investitionen 
zu Budgets zusammengefasst werden. In den jeweiligen Budgets sind die 
Summen der Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. 

Gegenseitige Deckungsfähigkeiten finden für einzelne Produktbereiche
bzw. Maßnahmenbündelungen Anwendung.  

Darüber hinaus können nach §21Abs.2KomHVO im Einzelfall Mehreinzah-
lungen Ermächtigungen von Auszahlungen erhöhen und Mindereinzahlun-
genErmächtigungenvonAuszahlungenvermindern.DieMehrauszahlungen 
gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen. 

Einzelheiten zur Bildung der Budgets sind dem „Verzeichnis der Produkt-
sachkontenundAufträgemit Deckungsvermerken“(sogenannte „gelbe Sei-
ten“) zu entnehmen. Das Verzeichnis ist Bestandteil der Haushaltssatzung. 



5.2.4 Investitionsschwerpunkte in 2020 

Ansatz 2020 
in Mio. EUR

Tiefbaumaßnahmen 18,6 

- Straßen/ Brücken / Tunnel 10,0

- Kanalbau  
- Bau von Spiel- und Sportanlagen 

7,4
  0,6 

- Wasserbau 
- Festwert -Aufwuchs und Ausstattung- 

0,4
  0,2 

Hochbaumaßnahmen

Schulen                                                                                      3,1 

12,2

- Baumaßnahme Leopoldinum (KInvFG) 
- Umsetzung Schulentwicklungsplanung 
- Programm „Gute Schule 2020“                           
- Sonderliste Schulen

1,6
1,1 
0,3 
0,1 

Immobilien
- Ankauf und Entwicklung von Teilen  
  der ehemaligen Britensiedlung 
- Sozialer Wohnungsbau 
- Neubau KiTa Britensiedlung 
- Neubau Feuerwehrgerätehaus 
  Bentrup / Brokhausen 
- Stadthalle Detmold, III. und IV. Bauabschnitt  
- Baumaßnahmen Ferdinand-Brune-Haus  
- Neubau Parkhäuser   
- Umsetzung kommunaler Klimaschutz

2,0 
2,0 
1,8 

1,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 

9,1

- Baumaßnahme Heldmanstraße 2   
- Restzahlungen Facharztzentrum (KInvFG) 
- Multi-Modal-Hub Lustgarten (Planungskosten) 

0,1
0,1 
0,1 

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-
vermögens / Ersatzbeschaffung Festwerte /
Software 

Erwerb von Finanzanlagen 

4,8

1,4
- Kapitaleinlage DetCon GmbH für: 
  -- Investitionen und Finanzbedarf DTA  
  -- Stadtentwicklungsgesellschaft  
  -- Unterhaltungsmaßnahmen  
      an Parkhäusern  

- Kapitaleinlage Kooperation OWL (Klär-
schlammentsorgung) 

- Erwerb von Grundstücken / Baulandmobilisie-
rung 

Investitionsschwerpunkte insgesamt:

          1,0 
          0,2 
          0,1 

          0,1 

1,8 

38,8 



Straßen, Brücken, Tunnel 

In 2020 werden für den Ausbau von Straßen und Plätzen sowie für Investi- 
tionen in Brücken und Tunnel insgesamt 10,0 Mio. EUR bereitgestellt.  

Neben dem weiteren Ausbau des korrespondierenden Straßenbaus sind der 
Bau von Fußgängerüberwegen, der weitere Ausbau des Fuß- und Radwege-
netzes, diverse Straßenbaumaßnahmen (u. a. Eggestr., Erschließung Poppen-
brede, Paderborner Str., Heidenoldendorfer Str., An der Mosebecke, Durch-
stich Bahnhof mit Aufweitung der Industriestraße, Aufwertung des Kaiser-
Wilhelm-Platzes sowie der Fußgängerzone), Baumaßnahmen im Rahmen des 
Projektes WHP (Werre / Hornsche Str. / Parken), die Herstellung von Park- und 
Wohnmobilstellplätzen sowie Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes der Stadt Detmold (ISEK) vorgesehen. 

Kanal 

Mittel für den Kanalbau stehen in 2020 i.H.v.rd.7,4 Mio. EUR zur Verfügung. 

Wasserbau / Wasserläufe  

Im Bereich Wasserbau stehen im Jahr 2020 für verschiedene Maßnahmen an 
Gewässern Mittel i.H.v.0,4 Mio.EUR zur Verfügung. 

Schulen  

Die Schadstoffsanierung des alten Neubaus am Gymnasium Leopoldinum, die 
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung, Maßnahmen im Rahmen der „Sonder-
liste Schulen“, des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ sowie im Rahmen 
des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsprogrammes stehen in 2020 
im Vordergrund. 

Immobilien 

Mittel i.H.v.rd. 9,1 Mio. EUR sind in 2020 v. a. für den Ankauf und die Entwicklung
von Teilen der ehemaligen Britensiedlung, den Neubau einer Kindertagesstätte in
der Britensiedlung, den sozialen Wohnungsbau, den Neubau des Feuerwehr-
gerätehauses Bentrup/Brokhausen, den III. und IV. Bauabschnitt der Stadthalle 
Detmold, den Umbau des Facharztzentrums (KInvFG) sowie für Baumaßnahmen
im Ferdinand-Brune-Haus veranschlagt worden. 

Erwerb von Grundstücken 

Für den Erwerb von Grundstücken einschließlich der Mobilisierung von Bauland 
sind für 2020 Mittel i.H.v.1,8 Mio.EUR eingeplant.  

Änderungen und zeitliche Verschiebungen der aufgeführten Investitionsschwer-
punkte können sich je nach politischer Beschlusslage noch ergeben.
Weitere Einzelheiten können den Planungsreporten der Fachbereiche (insbe-
sondere FB 5) entnommen werden. 



5.2.5 Investitionsschwerpunkte in 2021 

Ansatz 2021 
in Mio. EUR

Tiefbaumaßnahmen 18,5 

- Straßen / Brücken / Tunnel 10,1

- Kanalbau  
- Bau von Spiel- und Sportanlagen 

7,7
   0,5 

- Wasserbau 0,2

Hochbaumaßnahmen

Schulen                                                                                      0,8 

9,7

- Umsetzung Schulentwicklungsplanung 
- Baumaßnahme Leopoldinum (KInvFG) 

0,6
0,2 

Immobilien
- Ankauf und Entwicklung von Teilen  
  der ehemaligen Britensiedlung 
- Multi-Modal-Hub Lustgarten (Baukosten) 
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Bentrup /  
  Brokhausen 
- Sozialer Wohnungsbau 
- Neubau KiTa Britensiedlung 
- Umsetzung kommunaler Klimaschutz

2,0 
1,9 

1,5 
1,0 
1,0 
0,8 

8,9

- Abgas-/Absauganlagen 
- Neubau Parkhäuser 
- Planungskosten 

0,4
0,2 
0,1 

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-
vermögens / Ersatzbeschaffung Festwerte /
Software 

Erwerb von Finanzanlagen 

4,1

 0,8
- Kapitaleinlage DetCon GmbH für: 
  -- Investitionen und Finanzbedarf DTA  
  -- Stadtentwicklungsgesellschaft  
  -- Unterhaltungsmaßnahmen  
      an Parkhäusern  

- Erwerb von Grundstücken / Baulandmobilisie-
rung 

Investitionsschwerpunkte insgesamt:

          0,6 
          0,1 
          0,1 

1,2 

34,3 



Straßen, Brücken, Tunnel 

In 2021 werden für den Ausbau von Straßen und Plätzen sowie für Investi- 
tionen in Brücken und Tunnel insgesamt rd. 10,1 Mio. EUR bereitgestellt.  

Neben dem weiteren Ausbau des korrespondierenden Straßenbaus sind der 
Bau von Fußgängerüberwegen, der weitere Ausbau des Fuß- und Radwege-
netzes, diverse Straßenbaumaßnahmen (u. a. Eggestr., Erschließung „In den 
Benten“, Heidenoldendorfer Str., Anschluss Unterführung Bahndamm an die 
Industriestraße, Aufwertung des Kaiser-Wilhelm-Platzes sowie der Fußgänger-
zone, Kreisel Siegfriedstr./Mobilpunkt etc.), Baumaßnahmen im Rahmen des 
Projektes WHP (Werre/Hornsche Str./Parken) sowie Maß-nahmen im Rahmen 
des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Detmold (ISEK) vorge-
sehen. 

Kanal 

Mittel für den Kanalbau stehen in 2021 i. H. v. rd. 7,7 Mio. EUR zur Verfügung. 

Wasserbau / Wasserläufe  

Im Bereich Wasserbau stehen im Jahr 2021 für verschiedene Maßnahmen an 
Gewässern Mittel i. H. v. rd. 0,2 Mio. EUR zur Verfügung. 

Schulen  

Die Schadstoffsanierung des alten Neubaus am Gymnasium Leopoldinum sowie
die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung stehen in 2021 im Vorder-grund. 

Immobilien 

Mittel i.H.v. rd.8,9 Mio.EUR sind in 2021 v.a. für den Ankauf und die Entwicklung
von Teilen der ehemaligen Britensiedlung, den Neubau des Multi-Modal-Hub 
Lustgarten, des Feuerwehrgerätehauses Bentrup/Brokhausen, einer Kinder-
tagesstätte in der Britensiedlung, den sozialen Wohnungsbau, die Umsetzung 
des kommunalen Klimaschutzes sowie für Abgas-Absauganlagen in der Haupt-
wache sowie in den Feuerwehrgerätehäusern veranschlagt worden. 

Erwerb von Grundstücken 

Für den Erwerb von Grundstücken einschließlich der Mobilisierung von Bauland 
sind für 2021 Mittel i.H.v. 1,2 Mio. EUR eingeplant.  

Änderungen und zeitliche Verschiebungen der aufgeführten Investitionsschwer-
punkte können sich je nach politischer Beschlusslage noch ergeben.
Weitere Einzelheiten können den Planungsreporten der Fachbereiche (insbe-
sondere FB 5) entnommen werden. 



5.2.6 Neue investive Maßnahmen/Projekte 2021 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen/ Projekte wurden im Planjahr 
2021 erstmalig aufgeführt: 

Nr. Maßnahme Ansatz 2021 
in EUR 

Ansatz 2022 ff. 
in EUR 

FB 1 (IT-Service) 
1 4x ESX-Server-Hardware - Digitalpakt Schulen 100.000  ---

2 2x ESX-Storage-Hardware - Digitalpakt Schulen 150.000  ---

3 2xSwitche für SAN-Anbindung - Digitalpakt Schulen 15.000  ---

4 Module LogoData (Jugendamt), GRIS (Q-Kontrolle) 15.000  ---

5 Software für Digitalisierung / eGovernment 20.000  ---

6 EDV-Programm zur Berechnung von Statiken von Brücken-
bauwerken 

15.000  ---

7 Hardware - Medienentwicklungsplan 147.000  ---

8 Software - Medienentwicklungsplan 10.000  ---

FB 3

9 Rettungswagen 150.000  ---

10 2x Hilfslöschfahrzeug HLF20 (HA+Mi) - VE aus 2020, kassen-
wirksam 2021 

300.000  ---

11 Löschfahrzeug 20 Nord (2021: Fahrgestell; VE zug. 2022 für 
den Aufbau) 

220.000  180.000  

12 1 Mannschaftstransportfahrzeug Hauptwache für Gesamtfeu-
erwehr 

65.000  ---

13 Bekleidung freiwillige Feuerwehr (Festwert) 55.000  ---

14 Geräte, Feuerwehr allgemein 40.000  ---

FB 5

15 Schadstoffelimination / Klärschlammminimierung auf der Zent-
ralkläranlage Detmold 

100.000  2.150.000  

16 Kanalbaumaßnahme Sammler Wittekindstr. 150.000  1.550.000  

17 Kanalbaumaßnahme Quartier Röntgenstr.  500.000  650.000  

18 Kanalbaumaßnahme Untere/Obere Schanze, Amselweg 300.000  800.000  

19 Kanalbaumaßnahme Dichterviertel  50.000  1.050.000  

20 Kanalbaumaßnahme Heidland 50.000  1.000.000  

21 Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg 250.000  600.000  

22 Kanalbaumaßnahme Hiddesen Nord-West 50.000  750.000  

23 Straßenbaumaßnahme Bollweg 50.000  450.000  

24 Regenüberlauf Paulinenstr. 400.000  100.000  

25 Anschaffung Spül-/Saugfahrzeug 250.000  250.000  

26 Anschluss Unterführung Bahndamm an die Industriestr. 400.000  50.000  



Nr. Maßnahme Ansatz 2021 
in EUR 

Ansatz 2022 ff. 
in EUR 

FB 5 (Fortsetzung)

27 Straßenbaumaßnahme Freyastr.  320.000  80.000  

28 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehäuser 350.000  ---

29 Rückbau Parkplatz Leopoldinum / Neubau Spielfeld (ISEK) 350.000  ---

30 Kanalbaumaßnahme Quartier Immelmannstr. / Adenauerstr. 50.000  250.000  

31 Straßenbaumaßnahme Quartier Immelmannstr. / Adenauerstr. 50.000  250.000  

32 Straßenbaumaßnahme Grundstr.  50.000  ---

33 Fußwegeverbindung Rosental-Behringstraße-Werre (ISEK) 200.000 40.000

FB 7

34 Ersatz für Amazone Profihopper (Rasenmäher) 35.000  ---

35 Ersatz für Kleintransporter Doppelkabine (2 Stk.) 80.000  ---

36 Ersatz für Schell Großflächenmäher 120.000  ---

37 Anschaffungen Festwerte (Zäune, Fallschutz KSP etc.) 50.000  ---

38 Aufwertung / Neuanlage Festwert (Spielplätze, Straßenbegleit-
grün) 

65.000  ---

39 Ersatz für Hörger Kunstrasen-Tiefenreinigungsgerät 20.000  ---

40 Ersatz für Husqvarna Sichelmäher 12.000  ---

41 Ersatz für Laubsauger Billy Goot 12.000  ---

42 Neubau Spielplätze (ISEK Britensiedlung, Grünfläche Eckener 
Str. ) 

445.415  ---

43 Planungskosten Neubau Spielplätze 50.000  ---

44 Aufwertung Spielplätze (Spielgeräte) 50.000  ---

45 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze 50.000  ---

46 Ersatz für Anhänger (2 Stk) 9.000  ---

47 Ersatz für Kubota Schlepper mit Frontlader 50.000  ---

48 Ersatz für Skoda Fabia Roomster 35.000  ---

49 Aufwertung / Neuanlage Festwert (Schorenfriedhof, Herstellung 
Verkehrssicherungspflicht) 

70.000  ---

50 Ersatz Multicar Tremo  80.000  ---

51 Ersatz Großstreuer 40.000  ---

52 Ersatz Großstreuer für Unimog 35.000  ---

53 Ersatz Schneepflüge (3 Stk) und Streuer für Kleinfahrzeug 66.000  ---

54 Ersatz Streuer für Kleinfahrzeug 20.000  ---

55 Ersatz Müllfahrzeug 270.000  ---

56 Anschaffungen Festwerte (Zäune, Fallschutz KSP etc.) 17.500  ---

57 Abfallbehälter 43.000  ---

58 Ersatz für Gabelstapler Clark 30.000  ---

59 Hebebühne Kleingerätewerkstatt 5.000  ---

60 Mobile LKW Absaugeinheit 8.000  ---



5.3 Entwicklungen der Gebührenhaushalte 

Die Ermittlung der Gebühren erfolgt weiterhin ausschließlich nach den 
Regelungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG). 

Bei den Gebührenhaushalten Schmutz- und Niederschlagswasserbeseiti-
gung, Abfallbeseitigung, Friedhöfe und Winterdienst sind für 2020 keine 
Veränderungen der Gebührensätze vorgesehen. Dabei wurden z.T. zum 
Ausgleich der Kosten auf die Auflösung von Sonderposten zurückgegrif-
fen, soweit diese bei einzelnen Gebührenhaushalten in den vergangenen 
Jahren aus entstandenen Überdeckungen gebildet wurden.  

Bei den Straßenreinigungsgebühren ist für 2020 eine Anpassung der Ge-
bührensätze erforderlich, nachdem diese seit der Senkung in 2014 seit-
dem stabil gehalten werden konnten. Nach der Kalkulation für das Jahr 
2020 ist unter Berücksichtigung eines Allgemeininteresses von 18,38 % 
nunmehr eine Erhöhung der Gebührensätze um durchschnittlich 8- 9 % 
erforderlich. In den einzelnen Kategorien ergeben sich folgende Gebüh-
rensätze: 

Klassifizierung  Gebührensatz ALT  Gebührensatz NEU 

Anliegerstraße 2,00 2,18 
Innerörtliche Straße 1,80 1,96 
Überörtliche Straße 1,50 1,64 
Gehwegreinigung 2,78 3,02 
Fußgängerzone 4,98 5,39 
Manuelle Reinigung 4,50 4,85 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den Planungsprognosen der 
Fachbereiche in den entsprechenden Budgetbüchern. 

5.4 Betriebe gewerblicher Art 

Die öffentliche Hand übt ihre Tätigkeit vorwiegend im hoheitlichen Bereich 
aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegt die öffentliche Hand weder der 
Körperschaftssteuer noch der Umsatzsteuer oder der Gewerbesteuer. Un-
ter Umständen begründet die öffentliche Hand jedoch einen so genannten 
„Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Dabei stellt der Begriff des BgA keine 
Organisationsform, sondern einen rein steuerlichen Begriff dar. Im § 4 des 
Körperschaftssteuergesetzes (KStG) wird der Begriff des BgA folgender-
maßen definiert:  
„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG sind vorbehaltlich des Abs. 5 alle 



Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzie-
lung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und 
die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirt-
schaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinne zu erzielen und die Beteili-
gung am wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.“ 

Nach dieser Definition werden bei der Stadt Detmold in folgenden Berei-
chen Betriebe gewerblicher Art geführt: 

 Personalgestellung (FB 1) 

 Kaufmännische Betreuung DetCon GmbH (FB 1) 

 Märkte (FB 3) 

 Pacht Freibäder (FB 4) 

 Pacht Parkhäuser (FB 5) 

 Pacht Parkhaus Finanzamt (FB 5) 

 Pacht Stadthalle (FB 5) 

 Vermessungen für Private (FB 6) 

 Nebenleistungen für das DSD (FB 7) 

 Grabpflege (FB 7) 

 Metallwerkstatt (FB 7) 

 Kultur (FB 8) 

 Kiosk Adlerwarte (FB 8) 

Durch die Systematik der Doppelten Buchführung sind die Haushaltsan-
sätze in den Teilergebnisplänen netto, d.h. ohne die Mehrwertsteuer ge-
plant worden. Die Vor- bzw. Umsatzsteuer wird im Haushaltsvollzug über 
separate Bestandskonten in der Bilanz abgewickelt. In den Teilfinanzplä-
nen der Fachbereiche sind die korrespondierenden Konten ebenfalls netto 
geplant worden. Bei den zentralen Finanzen sind die entsprechenden Ein- 
bzw. Auszahlungskonten für die Abwicklung der Mehrwertsteuer darge-
stellt. 

Im September 2015 wurde im Rahmen des Steueränderungsgesetzes der 
neue § 2b in das Umsatzsteuergesetzes (UStG) eingefügt. Diese Vor-
schrift regelt die Umsatzsteuerpflicht für  jPöR grundsätzlich neu und kann 
in einzelnen Bereichen zu einer zusätzlichen Umsatzsteuer-Belastung 
führen. Da das gesetzlich vorgesehen Optionsrecht ausgeübt wurde, 
muss die Stadt Detmold die steuerlichen Folgen dieser Neuregelung erst 
ab dem 01.01.2021 umsetzen. Die hierfür relevanten Sachverhalte wer-
den bereits seit 2017 laufend geprüft. 



6. Überblick über die Kredit- und Schuldenentwicklung 
 (Investitions- und Liquiditätskredite) 

6.1    Kreditaufnahmeentwicklung in Mio. EUR

2020 2021 2022 2023 2024

Investitionskredite 

Umschuldung 5,2 3,2 0,2 0,0 0,1

Ordentliche Tilgung 11,5 12,2 12,8 13,2 13,2

Kreditermächtigung 21,9 17,5 11,1 6,5 2,8

(davon „Gute Schule 2020“) 1) (0,3) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Nettokreditentwicklung 10,4 5,3 -1,7 -6,7 -10,4

Liquiditätskredite (netto)
Voraussichtlich zusätzlich not-
wendige Inanspruchnahme (+) 
bzw. Abbau bestehender Kassenk-
redite (-) +10,4 +7,7 +6,1 +4,8 +3,2
(davon „Gute Schule 2020“) 1) (1,2) (-0,1) (-0,2) (-0,2) (-0,2)

Entwicklung Schuldenstand (jeweils zum 31.12.) 

20193) 2020 2021 2022 2023 2024
Investitionskredite 177,7 185,9 189,5 186,7 179,3 168,6
(davon „Gute Schule 2020“)1) (0,2) (0,8) (1,1) (1,0) (1,0) (0,9)

Kassenkredite (netto) 
2) 10,8 21,2 28,9 35,0 39,8 43,0

(davon „Gute Schule 2020“) 1)
(1,2) (2,7) (3,9) (3,8) (3,6) (3,4)

gesamt 188,5 207,1 218,4 221,7 219,1 211,6
(davon „Gute Schule 2020“) 1) (1,4) (3,5) (5,0) (4,8) (4,6) (4,3)

1) Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur 
werden der Stadt Detmold über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in den Jah-
ren 2017-2020 Kredite i.H.v. jährlich insgesamt 1,4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. 
Die Zins- und Tilgungsleistungen über die Laufzeit von 20 Jahren übernimmt das Land 
NRW im Rahmen einer Schuldendiensthilfe. Mittel für konsumtive Maßnahmen sind 
als Kassenkredite und für investive Maßnahmen als Investitionskredite auszuweisen. 
2) Darüber hinaus wurde in 2017 ein Kassenkredit aufgenommen, der zur Zwischenfi-
nanzierung des Ankaufs einer Immobilie an die Detmolder Gesellschaft für Stadtent-
wicklung GmbH weitergeleitet wurde. 

3) Voraussichtlicher Stand zum 31.12.19 gem. 2. Quartalsbericht 2019 (Fb1/251/2019) 

Bei der Kreditermächtigung wurden die Investitionen in voller Höhe einge-
rechnet. Bei der Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes wurde 
unterstellt, dass lediglich 90% an Investitionen im Haushaltsvollzug zur 



Ausführung kommen und daher eine Kreditaufnahme von 10% der Kredi-
termächtigung entbehrlich sein wird.

6.2 Entwicklung der Schulden in Mio. EUR 



7. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Detmold  
         an Unternehmen des privaten Rechts 

Stand: September 2019 

7.1 DetCon GmbH

Stammkapital: 9.029.414,62 
Gründungsjahr: 1992 
Eigentümer: Stadt Detmold (zu 100%) 

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung 
von Vermögensgegenständen jeglicher Art, insbesondere von Betei-
ligungen auf dem Verkehrs- und Energiesektor sowie an sonstigen 
kommunalen Gesellschaften. 

Ferner ist Gegenstand des Unternehmens das koordinierende Ein-
wirken auf die Beteiligungsunternehmen zum Erreichen eines hohen 
Gesamtnutzens für die Gesellschafterin Stadt Detmold. Außerdem 
erbringt das Unternehmen Beratungsleistungen und sonstige 
Dienstleistungen für ihre Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus 
befasst sich das Unternehmen mit der Beratung der Stadt Detmold 
hinsichtlich ihrer Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen und 
hinsichtlich der Einführung und Weiterentwicklung insbesondere be-
triebswirtschaftlicher Elemente des sog. "Neuen Steuerungsmo-
dells". Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung 
von Leistungen jeglicher Art sowie die Beratung Dritter. Weiterer 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen 
Freibädern in Detmold. 

In 2020 und 2021 wurde in den städtischen Etat eine Verlustüber-
nahme in Höhe von jeweils 1.000.000  eingeplant.  

Beteiligungen der DetCon GmbH: 

Stadtwerke Detmold GmbH (75,1% =  8.711.600 ) 
Stadtverkehr Detmold GmbH  (100% =   572.647 ) 
Detmolder Stadthallen GmbH  (93,85 % =   1.560.050 ) 
GILDE GmbH (61,5 % =   409.034 ) 
Detmolder Abwasser GmbH (100% =   25.565 ) 
Detmolder Gesellschaft 
für Stadtentwicklung GmbH (100% = 100.000 ) 



Die Stadtverkehr Detmold GmbH sowie die Detmolder Abwasser 
GmbH sind durch einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-
vertrag in den Organkreis der DetCon GmbH eingegliedert. Mit der 
Stadtwerke Detmold GmbH besteht seit dem Geschäftsjahr 2001 
ebenfalls ein Ergebnisabführungsvertrag. 

7.1.1 Stadtwerke Detmold GmbH 

Stammkapital: 11.600.000 
Gründungsjahr: 1972 

Eigentümer: 

DetCon GmbH zu 75,1% (= 8.711.600 ) 
Innogy SE zu 12,45%                     (= 1.444.200 ) 
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH zu 12,45 % (= 1.444.200 ) 

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und 
Wasser sowie der Betrieb von öffentlichen Bädern, einschließlich al-
ler dazu dienenden und in Zusammenhang stehenden Dienstleis-
tungen. Bei der Unternehmensführung sind neben wirtschaftlichen 
Kriterien auch ökologische, insbesondere Klimaschutzziele, soziale 
und andere dem Gemeinwohl dienende Kriterien zu berücksichti-
gen. 
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berech-
tigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie 
kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedie-
nen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unter-
nehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Neben-
betriebe errichten. 

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass außer den für die technische 
und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen 
Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenka-
pitals angestrebt wird. 

Die Stadtwerke Detmold GmbH besitzen Beteiligungen an folgen-
den Unternehmen: 

- Stadtwerke Zeitz GmbH     147.785,72 

- Trianel GmbH       93.600,00 

- Kommunale Beteiligungsgesellschaft RWE WWE 
GmbH (KBR) 

               0,00 



- Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG 
(TWB) 

 2.781.429,53 

Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG 40.246,97 

Trianel Energieprojekte Verwaltungs GmbH 67,08 

- Stadtwerkenergie OWL GmbH     120.000,00 

- Lippe Energie VerwaltungsGmbH & Co. KG         6.250,00 

- GREEN GECCO BeteiligungsGmbH & Co. KG  1.606.118,04 

- GREEN GECCO Beteiligungs-Verw. GmbH         1.846,35 

- WinD Verwaltungs-GmbH       25.000,00 

- WinD GmbH & Co. KG     590.000,00 

- Hornitex Energie GmbH & Co. BetriebsKG  7.501.023,21 

- Wohnbau Detmold eG         7.130,00 

- Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG            160,00 

- Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs 
GmbH 

        6.250,00 

- Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs 
GmbH & Co. KG 

    240.000,00 

- TOBI Gaskraftwerks Verwaltungs GmbH         1.750,00 

- TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. 
KG 

    679.786,37 

- Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG         5.000,00 

7.1.2 Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH 

Stammkapital: 572.646,91 
Gründungsjahr: 1992 

Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 100 %         (= 572.647 ) 

Gegenstand des Unternehmens ist die Parkraumverwaltung und 
-bewirtschaftung, insbesondere die Anmietung, Verwaltung und Be-
wirtschaftung von Parkplätzen und Parkhäusern in der Stadt Det-
mold. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Wahrnehmung 
von Aufgaben der Verkehrsplanung und -lenkung sowie der Betrieb 
von öffentlichem Personennahverkehr im Bereich der Stadt Detmold 
sowie auch die Förderung der Belange des Radverkehrs. 

Die Stadtverkehr Detmold (SVD) besitzt eine Minderheitsbeteiligung 
an der OWL Verkehr GmbH in Höhe von 7.050 . 



7.1.3 Detmolder Stadthallen GmbH 

Stammkapital: 1.662.350 
Gründungsjahr: 1996 

Verschmelzung der Stadthalle Detmold GmbH 
in die Hangar 21 GmbH und Umbenennung:  2006 

Übernahme des „Haus des Gastes Berlebeck“:  2009 

Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 93,85 %        (= 1.560.050 ) 
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. zu 6,15 %   (=    102.300 ) 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Vermie-
tung/Verpachtung von Hallen insbesondere zu kulturellen und sozialen 
Zwecken. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte vornehmen, die 
den vorgenannten Hauptzwecken zu dienen geeignet sind. 

7.1.4 Gewerbe- und Innovationszentrum Lippe-Detmold (GILDE)     
         GmbH 

Stammkapital: 664.679,45 
Gründungsjahr: 1991 

Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 61,5%    (= 409.033,51 ) 
Sparkasse Paderborn-Detmold zu 37,7%         (= 250.533,02 ) 
IHK Lippe zu Detmold zu 0,8%      (= 5.112.92 ) 

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Vermietung 
eines Gewerbe- und Innovationszentrums in Detmold, die Einleitung 
und Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Sicherung des Be-
triebes eines solchen Zentrums, die laufende Überprüfung der Kon-
zeption und deren Anpassung an veränderte Verhältnisse sowie die 
Beratung der in dem Innovationszentrum ansässigen Mieter in allen 
Angelegenheiten, die mit dem Betrieb des Zentrums im direkten  
oder indirekten Zusammenhang stehen. Darüber hinaus ist die all-
gemeine Wirtschaftsförderung im Bereich der Stadt Detmold Gegen-
stand des Unternehmens. 



7.1.5 Detmolder Abwasser (DTA) GmbH 

Stammkapital: 25.564,59 
Gründungsjahr: 1997 

Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 100 %         (= 25.565 ) 

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Abwasser- 
und Klärschlammentsorgungsaufgaben, die Planung, Errichtung und 
Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung sowie die Ver-
wertung von Sekundärrohstoffen. Bei der Unternehmensführung 
sind neben wirtschaftlichen Kriterien auch ökologische, soziale und 
andere, dem Gemeinwohl dienende Kriterien zu berücksichtigen. 
Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen 
bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwer-
ben, errichten oder pachten und Verträge mit ihnen abschließen. 

7.1.6 Detmolder Gesellschaft für Stadtentwicklung GmbH 

Stammkapital: 100.000   
Gründungsjahr: 2014 

Eigentümer: 

DetCon GmbH zu 100 % 

Der Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwort-
bare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, 
sowie die Unterstützung der Stadt Detmold in ihren jeweiligen Ziel-
setzungen der kommunalen Stadtentwicklung.  

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bau-
ten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und 
Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der 
Wohnungswirtschaft und des Städtebaus anfallenden Aufgaben 
übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie 
Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und 
Folgeeinrichtungen, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrich-
tungen und Dienstleistungen bereitstellen, sofern sie dem Zweck 
der Gesellschaft oder der Stadtentwicklung der Stadt Detmold die-
nen.  

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berech-
tigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie 



kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedie-
nen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- 
und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten und Kooperations- 
und Unternehmensverträge abschließen.  

7.2. Volkshochschule Detmold-Lemgo (VHS Detmold-Lemgo)  
Anstalt öffentlichen Rechts 

Stammkapital: 50.000   
Gründungsjahr: 2014 

Träger des gemeinsamen Kommunalunternehmens: 

Stadt Detmold zu 50,0 %    (= 25.000,00 ) 
Stadt Lemgo zu 50,0 %         (= 25.000,00 ) 

Aufgabe der Volkshochschule ist es, Jugendliche und Erwachsene 
nach Beendigung einer ersten Bildungsphase weiterzubilden. Hierzu 
erstellt sie ein umfassendes Bildungsangebot, das sich an gesell-
schaftlichen und individuellen Bedürfnissen sowie am Stand wis-
senschaftlicher Erkenntnisse orientiert: Die Arbeit der Volkshoch-
schule ist sowohl auf Vertiefung und Ergänzung vorhandener Eig-
nungen als auch auf den Erwerb neuer Erkenntnisse, Fertigkeiten 
und Verhaltensweisen der teilnehmenden Personen gerichtet. Zu 
diesem Zweck bietet die Volkshochschule gemäß der §§ 3, 4 Abs. 1 
1. WbG Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussi-
onen, Studienfahrten, Vorführungen, Ausstellungen u.a.) an. 

7.3 Sonstige Beteiligungen 

Daneben besitzt die Stadt Detmold noch Minderheitsbeteiligungen an 
folgenden Unternehmen: 

- Landestheater Detmold GmbH 415.500 
- Abfallbeseitigungsverband (AWV) Lippe  33.400 
- Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG 51.620 
- Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG 640 
- Netzwerk Lippe, Gesellschaft für Beschäftigungs- 
  und Qualifizierungsförderung mbH 1.023 
- Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH  5.215 
- Lippe Tourismus und Marketing GmbH 17.097 



7.4 Kommunale Wohnungsgenossenschaft Britensiedlung i.G. 

Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 be-
schlossen, bei Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugenos-
senschaft zur Entwicklung der Britensiedlung im Bereich der Im-
melmannstraße (sog. Cluster 2.1) Geschäftsanteile in Form einer 
Sacheinlage von Grundstücken sowie eines Geschäftsanteils i.H.v. 
500 EUR unmittelbar zu erwerben. Deneben soll die Detmolder Ge-
sellschaft für Stadtentwicklung GmbH ebenfalls einen Geschäftsan-
teil i.H.v. 500 EUR erwerben. 

Die Gründung der Genossenschaft kann erst vollzogen werden, 
wenn die Prüfung des genossenschaftlichen Prüfverbandes abge-
schlossen ist. Diese Prüfung läuft zur Zeit noch. 





8. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

8.1 Allgemeines 

Der Haushalt der Stadt Detmold basiert seit 2008 auf den Regelungen 
des NKF. NKF steht für „Neues Kommunales Finanzmanagement“ und 
bezeichnet die in der Privatwirtschaft bewährte doppelte Buchführung  
oder Doppik unter Beachtung von kommunalen Besonderheiten.  

8.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF 

Das NKF zeichnet sich gegenüber der früheren Kameralistik durch eine 
Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne Verwaltung heute ange-
wiesen ist: 

 Darstellung des Vermögens und der Schulden 
 vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten  

Ressourcenaufkommens und -verbrauchs   

 Abbildung von Aufwand und Ertrag und, getrennt davon, Auszah-
lungen und Einzahlungen 

 Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns 
und damit eine klare Outputorientierung 

 Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungs-
wesens im „Konzern Kommune“ 

 Möglichkeit der Steuerung durch Budgets  
 Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling 

Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten: 

1.) Die Bilanz als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen 
und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss  
erstellt. 

2.) Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und 
ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haus-
halts. 

3.) Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und damit 
auch alle Investitionen und deren Finanzierung 



Neben diesen Komponenten sind die produktorientierten Ziele und 
Kennzahlen von großer Bedeutung. 

Die folgende Übersicht soll verdeutlichen, wie der NKF-Haushalt aussieht: 

Finanzrechnung  
(Finanzplan) 

Bilanz 
Ergebnisrechnung 

 (Ergebnisplan) 

Aktiva Passiva

Einzahlungen 
./. 
Auszahlungen 

Vermögen Eigenkapital Erträge 
./. 
Aufwendungen 

Liquiditätssaldo 
Liquide Mittel Fremdkapital 

Ergebnissaldo 

8.2.1 Bilanz 

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und 
das Kapital der Kommune vollständig und übersichtlich aus. Aus diesen 
Größen ergibt sich auch das Eigenkapital der Kommune als rechnerische 
Größe. Die Bilanz liefert somit wichtige Informationen über das Gesamt-
vermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung 
durch Eigen- und Fremdkapital und macht ausstehende Forderungen und 
Verbindlichkeiten sichtbar. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung 
auf der Aktivseite und Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt 
wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des 
Verschuldungsgrades. 

Besonderheit Eröffnungsbilanz: 
Die Bewertung des Vermögens in der Eröffnungsbilanz erfolgte unter  
Abweichung von der grundsätzlichen Orientierung der Bewertung an  
Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Basis von vorsichtig geschätz-
ten Zeitwerten. Ziel war eine zügige und wirtschaftliche Vorgehensweise 
bei der Bewertung. Hierfür wurden Bewertungsvereinfachungsmethoden 
zugelassen wie z.B. Fest- bzw. Gruppenbewertung. 

Die Gruppenbewertung nach § 29 Abs. 1 Ziff. 3 KomHVO (§ 34 Abs. 3 
GemHVO a. F.) ist ein Verfahren der Pauschalbewertung. Sie hat mit einem 
gewogenen Durchschnittswert zu erfolgen. Voraussetzung für eine Grup-
penbewertung ist, dass es sich um gleichartige Vermögensgegenstände des 
Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwerti-



ge bewegliche Vermögensgegenstände handelt. Diese dürfen zu einer
Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert
angesetzt werden. Bei einer Gruppenbewertung werden Abschreibungen
gebucht. 

Voraussetzung für die Festwertbildung gem. § 29 Abs. 1 Ziff. 1 KomHVO 
(§ 34 Abs. 1 GemHVO a. F.) ist, dass der Bestand der Vermögensgegen-
stände in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen 
unterliegen darf, d.h. dass die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt 
werden müssen. Des Weiteren muss der Gesamtwert von nachrangiger Be-
deutung sein. Eine Festwertbildung ist nur für Vermögensgegenstände des 
Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zulässig.
Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur
nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden
sofort als Aufwand verbucht. 

8.2.2 Ergebnisrechnung 

Die zweite Komponente des NKF ist die Ergebnisrechnung. Diese ist- im Un-
terschied zur Bilanz-sowohl für die Planung („Ergebnisplan“) als auch für die
Rechnungslegung erforderlich. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die perio-
dengenaueAbgrenzungdesRessourcenverbrauchs(z.B.Personalaufwand,
Abschreibungenetc.)unddesRessourcenaufkommens(z.B.Steuern,öffent-
lich-rechtlicheLeistungsentgelteetc.).Das inderErgebnisrechnungermittel-
te Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst die Höhe des Eigen-
kapitals. Somitähnelt dieErgebnisrechnungderhandelsrechtlichenGewinn- 
und Verlustrechnung. 

Seit Einführung des NKF steht der Ergebnisplan im Zentrum des Haushalts-
plans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haus-
haltsausgleich ist erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Auf-
wendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Ausgleichsrücklage 
gedeckt wird. 

Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des 
Jahres wider. 



8.2.3 Finanzrechnung 

Neben derBilanz und der Ergebnisrechnung tritt als dritte Komponente des
NKF die Finanzrechnung auf. Sie hat, wie die Ergebnisrechnung auch, eine 
Planungskomponente, die als Finanzplan bezeichnet wird. Die Finanzrech-
nung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme 
undstellt sodieVeränderungdes Finanzmittelbestandes dar.  

Daneben ist ein Finanzplan als Planungskomponente der Finanzrechnung 
unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung 
von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels des Finanzplanes 
die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Der Finanz-
planstellt die Ermächtigung für Investitionen dar. Die Summe aller im Finanz-
plan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der  
Bilanz die „liquiden Mittel“, d.h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird die 
Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. 

8.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen  

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen
Ergebnis-undeinenFinanzplan.DiesebeidenPläneweisendie betreffenden
Werte fürdieKommunealsGanzes aus. Neben diesen Instrumenten besteht
der Haushaltsplan aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Diese werden je-
weils fürvorgegebeneProdukteaufgestellt.HierfürwurdeeinProduktrahmen
entwickelt, der 17 vorgegebene Produktbereiche enthält. Dieser Produktrah-
men ersetzt den früheren Gliederungsplan. Die weiteren Ebenen (Produkt-
gruppen und Produkte) können kommunal-spezifisch gestaltet werden. Da-
bei ist jedochfestzuhalten,dassdieuntersteEbene(dasProdukt)dieErmäch-
tigungsebene (bzw.Planungsebene) darstellt. 

Die Verständlichkeit, aber vor allem auch die Steuerungsrelevanz des kom-
munalen Haushalts, wird weiterhin dadurch unterstrichen, dass auf Grund der 
Vorschriften des§4Abs.2 in Verbindung mit § 41Abs.2KomHVO bei den ein-
zelnen Produktbereichen die Produktziele dargestellt und zur Unterstützung
der Haushalts- und Finanzsteuerung durch Kennzahlen zur Zielerreichung 
ergänzt werden.  

Insofern wird der Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher 
gemacht. Die spezifische Ausgestaltung bleibt jeder Kommune selbst über-
lassen. Zielbeschreibungen, Kennzahlen oder sonstige Angaben können
und müssen von jeder Kommune individuell festgelegt werden.  



9. 

Struktur 

und 

Erläuterungen 

zum 

Ergebnisplan 

und 

Finanzplan 



Ergebnisplan
  1 + Steuern und ähnliche Abgaben 
  2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
  3 + Sonstige Transfererträge 
  4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
  5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
  6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
  7 + Sonstige ordentliche Erträge 
  8 + Aktivierte Eigenleistungen 
  9 +/- Bestandsveränderungen 
10 = Ordentliche Erträge 
11 - Personalaufwendungen 
12 - Versorgungsaufwendungen 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 
15 - Transferaufwendungen 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
17 = Ordentliche Aufwendungen 
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  
(Zeilen 18 und 21) 

23 + Außerordentliche Erträge 
24 - Außerordentliche Aufwendungen 
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

27  -  Globaler Minderaufwand 
28  = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 

(= Zeilen 26 und 27)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29  Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30  Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31  Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 
32  Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 
33  Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)



Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnispositionen: 

Zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben 

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteu-
ersowie 
Kompensationsleistungen) und sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hunde-
steuer). Zu den ähnlichen Abgaben zählen u.a. die Fremdenverkehrsabga-
benunddieAbgabenvonSpielbanken.LetzterefalleninDetmoldnichtan. 

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für
die Durchführung von Investitionen geleistet werden. Unter Zuweisungen 
versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörper-
schaften. Man unterscheidet zwischen allgemeinen Zuweisungen, über de-
ren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z.B. Schlüssel-
zuweisungen ohne investiven Charakter, Bedarfszuweisungen vom Land) 
und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von 
der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Über-
tragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umge-
kehrt.  
Dieser Ergebnisposition ist ferner die Auflösung von Sonderposten aus 
Zuwendungen zuzuordnen. 
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind  
Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen 
Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden 
(z.B. Kreisumlage beim Kreis Lippe).  

Zu Zeile 3: Sonstige Transfererträge  

TransferleistungensindZahlungen,denenkeinekonkretenGegenleistungen 
gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Dazu 
zählen u.a. der Ersatz von sozialen Leistungen im Zusammenhang mit der 
Sozialhilfebzw.dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von 
Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Pass- und Genehmi-
gungsgebühren) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte als 
auch zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen  
Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher 
Dienstleistungen (z.B. Einrichtungen der Abwasser- oder Abfallbeseiti-



gung, Straßenreinigung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Beiträge, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenausgleich) erfasst.  

Zu Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  

Hierzu gehören Finanzmittel, denen ein privates Rechtsverhältnis zu 
Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgeldern und 
Erbbauzinsen.  

Zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine 
andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches 
Verhältnis zu Grunde. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im 
Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur 
pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um 
eine Kostenumlage (z.B. Erstattungen des Landes nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz, Wahlkostenerstattungen). 

Zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge 

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen 
zugeordnet werden können (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge,  
Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung 
der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben). 

Zu Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen 

Erstellt die Gemeinde aktivierungsfähige Vermögensgegenstände selbst, 
stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Als Gegen-
position hierzu sind die Aufwendungen der Gemeinde (Herstellungs-
kosten: z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, 
Spielgeräte usw.) zur Herstellung von Anlagevermögen zu sehen. 

Zu Zeile 9: Bestandsveränderungen  

Erhöht sich am Bilanzstichtag der Lagerbestand an unfertigen oder  
fertigen Erzeugnissen, die zum Verkauf hergestellt wurden, gegenüber 
dem Bestand im Vorjahr, so ergibt sich ein Ertrag aus einer Bestandsver-
änderung. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder 
Bewertungsveränderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer 
Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist (z.B. 
Streusalz im Fachbereich 7). 



Zu Zeile 10: Ordentliche Erträge 

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge. 

Zu Zeile 11: Personalaufwendungen 

Hierzu gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich 
Beschäftigten sowie aller weiteren Kräfte aufgrund arbeitsrechtlicher Ver-
tragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der 
Lohnnebenkosten (z.B. Sozialversicherungsbeiträge). Aber auch die  
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu 
Versorgungskassen werden dieser Position zugeordnet. 

Zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen 

Hierunter fallen die Versorgung und die Beihilfen für die Pensionäre. 

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leis-
tungsbereich der Verwaltung („Betriebszweck“) zugeordnet werden  
können. Als Beispiele sind hier zu nennen: Wasser, Abwasser, Energie, 
Fahrzeug-, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, 
Treibstoffe, etc.  

Zu Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierbaren Gütern des 
Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des 
entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen 
den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens 
innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch außerplanmäßige Abschreibun-
gen werden hier erfasst. 

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen 

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Auf-
wendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie  
beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem  
Leistungsaustausch (u.a. Kreis-, Gewerbesteuerumlagen, Leistungen der 
Sozial- und Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Kriegsopfer  
oder an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
an Vereine und sonstige Institutionen).  



Zu Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen  

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus 
laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z.B. Aus- und Fortbil-
dung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Geschäfts-
aufwendungen, Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen). 

Zu Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen 

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen. 

Zu Zeile 18: Ordentliches Ergebnis 

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der lau-
fenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfal-
lenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentli-
chen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu 
ermitteln. 

Zu Zeile 19: Finanzerträge  

Dividenden oder Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsunternehmen, 
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens und Zinserträge zählen 
zu den Finanzerträgen. 

Zu Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inan-
spruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen 
auszuweisen.  

Zu Zeile 21: Finanzergebnis 

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen. 

Zu Zeile 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) 
bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. 

Zu den Zeilen 23 bis 25: Außerordentliche Erträge, außerordentliche  
                                       Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis 

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des üblichen 
Verwaltungsablaufes anfallen, somit auf seltenen und ungewöhnlichen 



Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Hierzu 
zählen u.a. Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. 
Als Erträge sind Versicherungsleistungen und einmalige Spenden (ohne 
Auflagen) zu nennen.  

Zu Zeile 26: Jahresergebnis 

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche 
Ergebnis (Zeilen 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. 
Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gemeinde.  

Zu Zeile 27: Globaler Minderaufwand 

Anstelleeinerbestehendenoder fehlendenAusgleichsrücklageoder zusätz-
lichzurVerwendungderAusgleichsrücklagekann imErgebnisplanaucheine 
pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent 
der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden 
Teilpläneveranschlagtwerden(globalerMinderaufwand). 

Zu Zeile 28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 

In dieser Zeile ist das Jahresergebnis (Zeile 26), bereinigt um den globalen 
Minderaufwand (Zeile 27), auszuweisen.  

Zu den Zeilen 29 bis 32: Verrechnete Erträge und Aufwendungen bei            
                                      Vermögensgegenständen und Finanzanlagen 

Gem.§ 44 Abs.3KomHVO sind Erträgeund Aufwendungenaus dem Abgang
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche die Gemeinde
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus
Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage zu
verrechnen.

Zu Zeile 33: Verrechnungssaldo 

DerSaldoausdenZeilen29bis32wirdalsVerrechnungssaldoausgewiesen. 



Finanzplan 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
7 + Sonstige Einzahlungen 
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
9 =  Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 - Personalauszahlungen 
11 - Versorgungsauszahlungen 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  
14 - Transferauszahlungen 
15 - Sonstige Auszahlungen 
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
19 +  Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 
23 =  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

33 + 
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitio-
nen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 

34 

35 

36 

+ 

- 

- 

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditäts-
sicherung 
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung 

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)



Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:  

Der Finanzplan nimmt die durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden 
Ein-undAuszahlungenauf.DieZeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes 
entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes. Daher wird auf die
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen auf den vorherigen Seiten ver-
wiesen. Soweit Abweichungen bei der Abgrenzung der Ein- bzw. Auszahlun-
gen von der Definition der entsprechenden Erträge und Aufwendungen des 
Ergebnisplanes bestehen, werden diese im Folgenden erläutert:  

Zu Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

FolgendeEinzahlungensindunterderhiergenanntenPositionzuverbuchen: 

- Zinseinzahlungen, 
- Rückflüsse von gegebenen Darlehen,  
- Einzahlungen von Gewinnanteilen von Beteiligungsunternehmen 

oder aus Wertpapieren.  

Zu Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Der Saldo („Cash Flow“) stellt die Differenz der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) zu den Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit (Zeile16) dar.  

Zu Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

Hier sind Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und  
-zuschüssen darzustellen. Die Einzahlungen sind in voller Höhe dem 
Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie eingehen. 

Zu Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  

Unter dieser Position sind Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweg-
lichen Sachen des Anlagevermögens abzubilden. 

Zu Zeile 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (lang-
fristige Forderungsdarlehen). 



Zu Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

Unter dieser Positionsind Beiträge und Entgelte zur Finanzierungkommuna-
ler Maßnahmen abzubilden (z.B. Erschließungsbeiträge nach dem Bau-
gesetzbuch,Beiträgenach dem KommunalabgabengesetzNRWu.a.). 

Zu Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen   

Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristigen 
Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maß-
nahmen.  

Zu Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  

Hier erfolgt ein Ausweis der Summe aus den Zeilen 18 bis 22. 

Zu Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 

DieserPositionsinddieAuszahlungen fürdenErwerb vonGrundstückenund 
Gebäuden des Anlagevermögens sowie die Auszahlungen für die Ablösung 
von Dauerlasten zuzuordnen. 

Zu Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Hierunter fallen sämtliche Auszahlungen für investive Baumaßnahmen.  

Zu Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 

Unter dieser Position sind alle Auszahlungen für den Erwerb von beweg-
lichemAnlagevermögen(z.B.Geräte,Fahrzeuge,Maschinen)auszuweisen.  

Zu Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen, soweit 
es sich hierbei um Anlagevermögen handelt.  

Zu Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte aus-
gewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird 



und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand 
bei der Gemeinde verbleibt. 

Zu Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen 

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die 
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristigen Forde-
rungsdarlehen).  

Zu Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitions-
tätigkeit. 

Zu Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit 

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätig-
keit ausgewiesen. 

Zu Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 

DieSummederSaldenaus laufenderVerwaltungstätigkeit (Zeile17)und aus 
Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisen-
den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag dar.  

Zu den Zeilen 33 und 34: 

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für 
Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält-
nissen sowie Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von 
Krediten zur Liquiditätssicherung 

In Zeile 33 werden Einzahlungen aus der Aufnahme bzw. aus Rückflüssen 
von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen abgebildet.
In Zeile 34 erfolgt die Darstellung von Einzahlungen aus der Aufnahme und
durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung.  



Zu den Zeilen 35 und 36: 

Auszahlungen fürdieTilgungundGewährungvonKrediten für Investitionenund 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie Auszah-
lungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
Hier sind Auszahlungen zu berücksichtigen, welche im Zusammenhang mit
der Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirt-
schaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen bzw. im Zusammenhang 
mitderTilgungundGewährungvon Krediten zur Liquiditätssicherungstehen.  

Zu Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

Aus den Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen33bis36) 
ergibt sich der „Cash Flow“ aus Finanzierungstätigkeit. 

Zu Zeile 38: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  

Dieser Saldo aus den Zeilen 32und37 weist die Erhöhung bzw. Senkung des 
Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftli-
chen Vorgängen aus. 

Zu Zeile 39: Anfangsbestand an Finanzmitteln 

Hier ist der in der Bilanz zum 1. Januar eines Haushaltsjahres ausgewie-
sene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen. 

Zu Zeile 40: Liquide Mittel   

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) ist die im Laufe des  
jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an  
Finanzmitteln hinzuzurechnen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden  
Mittel zum Jahresende. 
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Bereich 

00 

Allgemeine Finanzen 
und Beteiligungen 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Bereiches Allgemeine 
Finanzen u. Beteiligungen 

































Fachbereich  

01 

Zentrale Aufgaben /  
Sonderbereiche 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 01 





























Fachbereich  

02 

Jugend, Schule, Soziales 
und Sport 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 02 

































































Fachbereich  

03 

Bürgerservice, Ordnung, 
Feuerwehr und Rettungsdienst 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 03 





























Fachbereich  

05 

Tiefbau und 
Immobilienmanagement 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 05 



Produktplan  Fachbereich 05 
 Tiefbau und Immobilienmanagement 

Produktgruppe Produkt

500 Immobilien 100 Haus- und Grundstückservice 
  200 Hochbau 
  300 Gebäudereinigung 
  400 Schulimmobilien 
  500 Sozialer Wohnungsbau/ 

Wohnungen für Geflüchtete 
    
510 Straßen- und  100 Planung und Bau von Straßen 
 Verkehrstechnik 200 Verkehrstechnik 
  300 Straßenunterhaltung 
    
    
520 Abwasser und  100 Planung, Bau und Unterhaltung
 Gewässer  von Kanälen 
  200 Planung, Bau und Unterhaltung 

von Gewässern 
  300 Abwasserbeseitigung 



























































Fachbereich  

06 

Stadtentwicklung 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 06 

























Fachbereich  

07 

Städtische Betriebe 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 07 

























Fachbereich  

08 

Kultur, Tourismus,  
Marketing und 

Bildungseinrichtungen 

1. Produktplan  

2. Planungsreport 

3. Teilergebnisplan / 
Teilfinanzplan / 
Investitionsmaßnahmen 
des Fachbereiches 08 



Produktplan  Fachbereich 08 
 Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen 

Produktgruppe Produkt

800 Kultur 100 Kultur 
    
    
810 Tourismus 100 Tourismus 
    
    
820 Marketing 100 Marketing 
    
    
830 Adlerwarte 100 Adlerwarte 
  200 Auffang- und 

Pflegestation 
    
840 Städtepartnerschaften 100 Städtepartnerschaften
    
    
850 Haus des Gastes Hiddesen 100 Kurverwaltung Hiddesen 
    
    
860 Stadtbibliothek 100 Stadtbibliothek 
    
    
870 Volkshochschule 100 Volkshochschule 
    
    
880 Musikschule 100 Musikschule 



























Anlagen 

























Übersicht 

über 

Mitgliedsbeiträge 

und 

Zuschüsse









































Übersicht 

über 

die den Fraktionen 

im Rat 

der Stadt Detmold 

gewährten Zuwendungen 




















